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Die Gemeindeverwaltung informiert

Rathaus
Bürgermeister
Volker Brodbeck 93 39-11
E-Mail: info@grafenberg.de

Assistentin des Bürgermeisters und Standesamt
Sabrina Hielscher 93 39-11
E-Mail: s.hielscher@grafenberg.de

Kämmerei
Finanzverwaltung
Luigi Sileo 93 39-17
E-Mail: l.sileo@grafenberg.de

Rita Kullen 93 39-19
E-Mail: r.kullen@grafenberg.de

Versicherungen, Steuern, Abgaben
N.N. 93 39-20
E-Mail: info@grafenberg.de

Kasse, Feuerwehr
Christine Maier 93 39-14
E-Mail: c.maier@grafenberg.de

Bauamt, Wasser, Liegenschaftsverwaltung
Dagmar Jäger 93 39-13
E-Mail: d.jaeger@grafenberg.de

Haupt- und Ordnungsamt
Panagiota Athanasiou-Seliger 93 39-18
E-Mail: p.athanasiou-seliger@grafenberg.de

Bürgerbüro, Friedhof, Gewerbe
Anne Dürr 93 39-31
E-Mail: a.duerr@grafenberg.de

Bürgerbüro, Kindergarten, Schule, Personalverwaltung
Michaela Lang 93 39-15
E-Mail: m.lang@grafenberg.de

Zentrale Rathaus / Fax 93 39-0 / 9339-33
E-Mail: info@grafenberg.de
Internet: www.grafenberg.de

Öffnungszeiten
Montag, Mittwoch und Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag geschlossen
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr

Ehrenamtliche Versichertenberatung der DRV-Bund
Cordula Kunz 94 32 06

Ortsbücherei 3 61 25
Dienstag 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Donnerstag  von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Bauhof 3 53 49
Rienzbühlhalle 3 41 85
Kindergarten Brunnäcker 36 75 20
Kindergarten Jörgle 3 45 25
Kindergarten Rienzbühl 3 53 51
Naturkindergarten Wiesenhüpfer 9 10 22 93
Grundschule Grafenberg 3 44 62
BergTigeR 3 80 69 78
GrafenTiger 01 76- 61 28 63 29

Häckselplatz Grafenberg – Öffnungszeiten:
Sommersaison (18.03.2023 – 31.10.2023)
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr
Samstag 11.00 – 17.00 Uhr

Wintersaison (04.11.2023 - 12.03.2024)
Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr
Samstag 11.00 – 16.00 Uhr

Gemeindewald
Förster Friedemann Rupp 01 51 / 14 04 39 33
Staatswald
Förster Hartmut Scheuter 0 70 22 / 9 92 17 75

Notruftafel
Notruf Polizei 1 10
Notruf Rettungsdienst 1 12
Notruf Feuerwehr 1 12
Polizei Metzingen 92 40
Allgemeiner Notfalldienst 116 117
Augenärztlicher Notfalldienst 01 80 / 6 07 11 22
Zahnärztlicher Notfalldienst 07 61 / 12 01 20 00

Praxis Dr. M. Böbel, C. Reiser 33434
Facharzt für Allgemeinmedizin
Dr. Ursula Andre, Zahnärztin 3 34 40
Grafenberg-Apotheke 3 38 00

Arzt
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist unter
Rufnummer 116 117 erreichbar:

Notfallpraxis Reutlingen: Klinkum am Steinenberg,
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen,
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag: 8.00 - 22.00 Uhr

Notfallpraxis Münsingen: Albklinik Münsingen,
Lautertalstraße 47, 72525 Münsingen,
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag 9.00 - 20.00 Uhr

Störungen
Wasser und Gas - FairEnergie GmbH 07121/5 82 32 22
EnBW-Störungsnummer Strom 0800 3629-477
EnBW-Kundenhotline Strom 0800 3629-000

Bestattungsordner i.V. der Gemeinde
Wolfgang Doster, Ziegeleistr. 21, Frickenhausen

0 70 22 / 97 91 85-0

Diakonie-Sozialstation Metzingen e.V.
Pflegebezirk Nord 2: Grafenberg, M-Neugreuth
Nürtinger Straße 16, Tel. 9 59 63 10

Fax 36 71 20
Bitte hinterlassen Sie auf dem Anrufbeantworter Ihre
Nachricht mit Name und Telefonnummer und Ihrem
Anliegen.

Fußpflege (m. Anrufbeantworter) 9754245
Familienpflege 0 71 23/20 61 43
hauswirtschaftliche Hilfe oder 01 70/7 92 77 83

Pflegestützpunkt Baden-Württemberg
Landkreis Reutlingen - Standort Metzingen
Frau Pohl-May, 3952322
e.pohl-may@metzingen.de
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Aus dem Gemeinderat

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 27.06.2023
Mitteilung der Verwaltung 

Kindergartenplatz
In Sachen Kindergartenplätzen ist Grafenberg gut gestellt, da 
alle Stellen besetzt sind. Die Gemeinde Grafenberg kann allen 
Eltern für ihre Kinder ab drei Jahren einen Kindergartenplatz 
anbieten. Es ist allerdings nicht immer möglich, einen Platz im 
„Wunschkindergarten“ anbieten zu können.

Änderung der Feuerwehrsatzung zur Gründung einer Kin-
derfeuerwehr
Nicht nur Jugendliche haben die Mög-
lichkeit zur Feuerwehr zu kommen, 
sondern zukünftig auch  Kinder. Bis-
her können Jugendliche ab 10 Jahren 
der Feuerwehr beitreten. Dort beginnt 
die spielerische Ausbildung und man 
wächst in die Aufgabe hinein. Mit 18 
Jahren, kann in die aktive Wehr ein-
getreten werden.
Über die Kinderfeuerwehr können 
künftig Kinder bereits Schülerinnen 
und Schüler ab 6 Jahren aufgenommen 
werden.
Der Gemeinderat stimmt der erforderli-
chen Änderung der Feuerwehrsatzung 
zu und wünscht allen Kindern und Ju-
gendlichen viel Spaß bei dieser wichtigen Aufgabe.

Zusammenarbeit im Bereich Glasfaserausbau
In der Gemeinderatssitzung im April wurden die potentiellen 
Anbieter Deutsche Glasfaser und die NetCom BW eingeladen 
und stellten den möglichen eigenwirtschaftlichen Glasfaser-
ausbau für Grafenberg vor. Beide Anbieter würden auf eigene 
Kosten das Gemeindegebiet Grafenberg ausbauen und so 
schnelles Internet für alle ermöglichen.
Der Gemeinderat wog die beiden Angebote ab und entschied 
sich nun für die Zusammenarbeit mit der NetCom BW. Das 
Unternehmen NetCom BW ist regional unteweges und hat 
bereits ca. 74.000 Kunden. Davon sind 63.300 Privatkunden 
und ca. 10.500 Industrieunternehmen. Zudem werden 360 
Kommunen betreut.
Grafenberg hat derzeit einen laufenden Netzbetriebsvertrag 
mit der NetCom BW. Die NetCom BW benötigt eine Vorver-
marktungsquote von 40 %, davon sind jedoch bereits 20 % 
durch vorhandene Anschlüsse erreicht. Der Hausanschluss ist 
kostenlos, wenn ein Dienst bei der NetCom BW gebucht wird.
Das neue Gewerbegebiet „Trieb“ 
wird bereits mit erschlossen. Es 
wird nach Unterzeichnung der 
Kooperationsvereinbarung am 
27. Juli zeitnah Informationsver-
anstaltungen geben.

Abbruch der baulichen Anlagen 
auf den Grundstücken Flst. Nr. 41, 42, 46/1 und 46/2, 
Nürtinger Str. 17 und 19
Bei den Flurstücken handelt es sich um das „Lammareal“. 
Dieser Gebäudekomplex umfasst neben der ehemaligen 
Wirtschaft auch die benachbarten und das dahinterliegende 
Gebäude. Die Gebäude wurden bereits mit dem Ausschuss 
für Technik und Umwelt begangen. Die Bausubstanz ist zu 
marode und verschachtelt und kann so keiner wirtschaftlichen 
Nutzung zugeführt werden.

Zunächst sollen daher die vorhandenen Gebäude abgebro-
chen und für die anstehende Ortskernsanierung als Ausweich-
parkplatz und als Platz für die Baustelleneinrichtungen genutzt 
werden. Da das Gelände im Sanierungsgebiet liegt, wird der 
Abbruch der maroden Gebäude hoch bezuschusst.
Die Menschen, die dort aktuell untergebracht sind, können in die 
vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten umverteilt werden.  
Auf dem Areal ist zukünftig vieles denkbar, von eigenen In-
vestitionen der Gemeinde über einen Projektträger.
Der Gemeinderat stimmt dem Abbruch der baulichen Anlagen 
auf dem Lammareal zu.
Die Verwaltung wird beauftragt, alle weiteren notwendigen 
Schritte zu veranlassen und die Abbruchfirma mit dem wirt-
schaftlichsten Angebot zu beauftragen.

Änderungen in der Zusammensetzung des Gemeinderats 
–  Besetzung Ausschüsse 
Der Gemeinderat stimmt der Nachbesetzung der bisher von 
Wolfgang Held besetzten Ausschüsse wie folgt zu:
- Herrn Gemeinderat Markus Hemm wird Mitglied im  Aus-

schuss für Technik und Umwelt und Stellvertreter für den 
Verwaltungsausschuss.

- Herr Gemeinderat Markus Hemm wird Mitglied in der Ver-
bandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes 
Jusigruppe.

Schulkindbetreuungsentgelte- Satzung zur Änderung 
über die Erhebung von Elternbeiträgen für die  Verläss-
liche Grundschule und die Ganztagesbetreuung an der 
Grundschule
Am 26.07.2022 hatte der Gemeinderat beschlossen, die El-
ternbeiträge ab dem Schuljahr 2023/2024 ff. für die nächsten 
5 Jahre jährlich um die jeweils durch die Kirchen und die kom-
munalen Spitzenverbänden empfohlene Erhöhung zuzüglich 
eines Prozentsatzes in Höhe von 1,7% anzupassen bis ein 
Kostendeckungsgrad von 35 Prozent durch die Gebühren-
einnahme erreicht wird.
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Amtliche Bekanntmachungen

Die Gemeinde Grafenberg liegt verkehrs-
günstig zwischen Nürtingen und Reutlin-
gen und sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/n

Sachbearbeiter/in für das Bürgerbüro 
(m/w/d)

unbefristet und in Voll- oder Teilzeit mit 50-100%. Die neu 
geschaffene Stelle ist in Entgeltgruppe 8 TVöD eingruppiert.

Zu Ihren Hauptaufgaben gehört die Sachbearbeitung 
in den Bereichen:
• Melde- und Passwesen
• Hallenvermietung und -belegung
• Fundsachenbearbeitung
• Projektarbeit
Eine weitere Abgrenzung des Aufgabengebietes behalten 
wir uns vor.

Ihre Qualifikation:
• abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfach-

angestellte/r oder eine vergleichbare Ausbildung
• idealerweise Erfahrung im Arbeitsbereich Melde- und 

Passwesen
• routinierter Umgang mit MS-Office-Produkten
• Freude im Umgang mit Menschen, soziale Kompetenz
• selbstständige, gewissenhafte, bürger- und dienstleis-

tungsorientierte Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen:
• regelmäßige persönliche und fachliche Weiterbil-

dungsmöglichkeiten
• einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit idealen Rahmen-

bedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• flexible Arbeitszeiten
• einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz mit einem 

höhenverstellbaren Tisch
• attraktive Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 

(zusätzliche betriebliche Altersversorgung, Leistungs-
entgelt, Jahressonderzahlung, Ausflug)

• Dienstradleasing
• Bei Bedarf einen Kindergartenplatz

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 17.07.2023 
bevorzugt per E-Mail an: bewerbung@grafenberg.de. Bei 
Fragen können Sie sich gerne an Herrn Bürgermeister Volker 
Brodbeck (Tel: 07123/9339-11) wenden. Weitere Informa-
tionen zur Gemeinde finden Sie unter www.grafenberg.de.

Bei den aktuellen hohen Tariferhöhungen im öffentlichen 
Dienst von 10 %, ist dieses Ziel schwer zu erreichen. Die 
Gebühren und die Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Elternbeiträgen für die Verlässliche Grund-
schule und die Ganztagesbetreuung an der Grundschule 
wurden vom Gemeinderat beschlossen. Die Vorlage zur An-
passungen der Gebühren ist auf der Homepage der Gemeinde 
Grafenberg eingestellt.

Gemeindehaushalt und Eigenbetrieb Wirtschaftsplan 2023
• Beschlussfassung
Der Haushalt 2023 konnte aufgrund des Kämmererwechsels 
erst zum jetzigen Zeitpunkt eingebracht und beraten werden, 
da sich Herr Sileo seit seinem Eintritt im Frühjahr erst ein Bild 

über die Gesamtsituation in der Gemeinde Grafenberg ver-
schaffen musste.
Die künftigen Projekte und der Stand der Finanzen wurden 
vorab auf einer Gemeinderatsklausur erörtert.
Nach dem Einbringen des Haushalts durch Bürgermeister 
Volker Brodbeck und Kämmerer Luigi Sileo erfolgten die Haus-
haltsreden der Fraktionen. Insgesamt verfügt die Gemeinde 
Grafenberg über eine gute Liquidität von ca.6,5 Mio. Euro bei 
einer Gesamtverschuldung von ca. 3,5 Mio. Euro.
Nach der Aussprache wurde der eingebrachte Haushaltsplan 
2023 sowie der Eigenbetrieb Wirtschaftsplan 2023, wie vor-
gelegt, beschlossen.
Der Haushaltsplan wird nach der erfolgten Genehmigung 
durch die Kommunalaufsicht auf die Homepage gestellt.

Die Gemeinde Grafenberg liegt verkehrs-
günstig zwischen Nürtingen und Reutlingen 
und sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen/e

Sachbearbeiter/in Finanzverwaltung (m/w/d)
in Vollzeit. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar und unbe-
fristet. Die Eingruppierung erfolgt nach EG 8 TVöD.

Zu Ihren Hauptaufgaben gehört die Sachbearbeitung 
in den Bereichen:
• Steuern und Versicherungen
• Bewirtschaftung von Liegenschaften und Pachtver-

träge
• Straßenbeleuchtung
• Projektarbeit

Darüber hinaus sind Sie als Vertretung für die Kassenver-
waltung tätig. Eine weitere Abgrenzung des Aufgaben-
gebietes sowie die Übertragung weiterer Aufgaben bleiben 
vorbehalten.

Ihre Qualifikation:
• abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachange-

stellte/r oder eine vergleichbare Ausbildung im Bereich 
Steuern / Finanzen

• Kenntnisse in der kaufmännischen Buchführung
• möglichst Erfahrung mit SAP
• selbstständiges Arbeiten, Belastbarkeit und Einsatz-

bereitschaft

Wir bieten Ihnen:
• regelmäßige persönliche und fachliche Weiterbildungs-

möglichkeiten
• einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit idealen Rah-

menbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• flexible Arbeitszeiten
• einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz mit einem 

höhenverstellbaren Tisch
• attraktive Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 

(zusätzliche betriebliche Altersversorgung, Leistungs-
entgelt, Jahressonderzahlung, Ausflug)

• Dienstradleasing
• Bei Bedarf einen Kindergartenplatz

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 17.07.2023 
bevorzugt per E-Mail an: bewerbung@grafenberg.de. 
Bei Fragen können Sie sich gerne an Herrn Bürgermeister  
Volker Brodbeck (Tel: 07123/9339-11) oder an Herrn Käm-
merer Luigi Sileo  (Tel.: 07123/9339-17) wenden. 
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter 
www.grafenberg.de.
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Die Gemeinde Grafenberg sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

Pädagogische Hilfskräfte (w/m/d)  
für den Kindergartenbereich

auf Minijob-Basis

Sie möchten den Kita-Alltag der Kinder mitgestalten und 
ihre Entwicklung tatkräftig unterstützen? Ihnen fehlt jedoch 
die benötigte Qualifikation? Dann kommen Sie als päda-
gogische Hilfskraft in unser Team. Wir suchen engagierte 
und liebevolle Mitarbeiter/innen auf Minijob-Basis.

Das zeichnet Sie aus:
• Sie sehen sich als Entwicklungsbegleiter/in für die 

Kinder
• Sie bringen ein großes Herz für Kinder unterschiedlicher 

Kulturen mit und die Motivation, diese liebevoll und 
individuell zu betreuen

• Sie gehen verantwortungsvoll mit den Ihnen anver-
trauten Aufgaben um

• Ihre Kooperations- und Teamfähigkeit hilft Ihnen dabei 
sich schnell ins Team einzufinden

• Sie zeichnen sich durch Ihre Aufgeschlossenheit, 
Freundlichkeit und Zuverlässigkeit aus

Ihre Aufgaben:
• Unterstützung des pädagogischen Fachpersonals bei 

der Betreuung und Förderung der Kinder
• Mitwirkung bei der Vorbereitung bzw. Durchführung 

pädagogischer Angebote und Projekte, welche sich an 
den Interessen und Bedürfnissen der Kinder orientieren

• Mithilfe bei der praktischen Umsetzung des pädago-
gischen Konzepts

• Übernahme von pflegerischen Tätigkeiten (z. B. Wickeln)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns 
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis 31.07.2023 an die Gemeindeverwaltung 
Grafenberg, Bergstraße 30, 72661 Grafenberg. Gerne 
auch per E-Mail an: bewerbung@grafenberg.de

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Frau Lang (Tel.: 
07123/9339-15) gerne zur Verfügung. Besuchen Sie auch 
unsere Homepage www.grafenberg.de 

Die Gemeinde Grafenberg bietet ein  
Gewerbegrundstück im Gewerbegebiet 
Trieb in Grafenberg an:
Grundstücksgröße:  3470 Quadratmeter
Erschließung:  Die Erschließung erfolgt im Herbst 2023
Lage: Ortausgang Grafenberg in Richtung Nürtingen; 
das Grundstück liegt unmittelbar an der Grünzone

Gemeinde Grafenberg
Landkreis Reutlingen

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 
24.07.2000 zuletzt ge-ändert am 19.06.2018 in Verbindung 
mit § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3, § 7 Abs. 1 Satz 1, § 8 Abs. 
2 Satz 2, HS 2, § 10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, § 18 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der 
Fassung vom 02.03.2010 zuletzt ge-ändert am 12.06.2018 hat 
der Gemeinderat am 27.06.2023 folgende

Feuerwehrsatzung
beschlossen:

§ 1 Name und Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr
(1) Die Freiwillige Feuerwehr Grafenberg in dieser Satzung 

Feuerwehr genannt. Ist eine gemeinnützige, der Nächs-
tenhilfe dienende Einrichtung der Gemeinde Gra-fenberg 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

(2) Die Feuerwehr besteht als Gemeindefeuerwehr aus:
 1. der Einsatzabteilung der freiwilligen Feuerwehr
 2. der Altersabteilung
 3. der Jugendfeuerwehr.

§ 2 Aufgaben
(1) Die Feuerwehr hat
 1.  bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notstän-

den Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das Gemein-
wesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und

 2.  zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebens-
bedrohlichen Lagen techni-sche Hilfe zu leisten.

(2) Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereig-
nis, einen Unglücksfall oder dergleichen verursachtes 
Ereignis, dass zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar 
bevorstehenden Gefahr für das Leben und die Gesundheit 
von Menschen und Tieren oder für andere wesentliche 
Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also eine 
unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Perso-
nen, unmittelbar be-troffen ist und bei dem der Eintritt der 
Gefahr oder des Schadens nur durch außergewöhnliche 
Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden kann.

(3) Der Bürgermeister kann die Feuerwehr beauftragen (§ 7 
Abs. 2 Ziffer 2.13 der Hauptsatzung)

 1.  mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für 
Menschen, Tiere und Schiffe und

 2.  mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere 
der Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie der 
Brandsicherheitswache.

§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr
(1) In die Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr können 

auf Grund freiwilliger Meldung Personen als ehrenamtlich 
Tätige aufgenommen werden, die

 1.  das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen erst 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres an Einsätzen 
teilnehmen,

 2.  den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehr-
dienstes gewachsen sind,

 3.  geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst ge-
eignet sind,

 4. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären,
 5.  nicht infolge Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetz-

buchs (StGB) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter verloren haben,

 6.  keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach 
§ 61 StGB mit Aus-nahme der Nummer 5 (Entziehung 
der Fahrerlaubnis) unterworfen sind und

 7.  nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB 
verurteilt wurden.
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 Die Dienstzeit nach Nummer 4 soll mindestens 10 Jahre 
betragen.

(2) Die Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr erfolgt für die ersten zwölf Monate auf Probe. 
Innerhalb der Probezeit soll der Feuerwehrange-hörige 
erfolgreich an einem Grundausbildungslehrgang teil-
nehmen. Aus begrün-detem Anlass kann die Probezeit 
verlängert werden. Auf eine Probezeit kann ver-zichtet 
oder sie kann abgekürzt werden, wenn Angehörige einer 
Jugendfeuerwehr in eine Einsatzabteilung übertreten oder 
eine Person eintritt, die bereits einer an-deren Gemeinde-
feuerwehr oder einer Werkfeuerwehr angehört hat.

(3) In die Feuerwehr der Gemeinde Grafenberg können Per-
sonen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen als 
Fachberater aufgenommen werden. Der Feuerwehraus-
schuss kann im Einzelfall die Aufnahme abweichend von 
§ 3 Abs. 1 regeln sowie Ausnahmen von der Beendigung 
des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes nach § 4 Abs. 1 
und den Dienstpflichten nach § 5 zulassen.

(4) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Feuerwehrkom-
mandanten zu richten. Vor Vollendung des 18.Lebens-
jahres ist die schriftliche Zustimmung der Erziehungs-
berechtigten erforderlich. Über die Aufnahme auf Probe, 
die Verkürzung oder Verlängerung der Probezeit und die 
endgültige Aufnahme entscheidet der Feuerwehraus-
schuss. Neu aufgenommene Angehörige der Gemeinde-
feuerwehr werden vom Feuerwehrkommandanten durch 
Handschlag verpflichtet.

(5) Ein Rechtsanspruch auf Annahme besteht nicht. Eine 
Ablehnung ist dem Gesuch-steller vom Bürgermeister 
schriftlich mitzuteilen.

(6) Jeder Angehörige der Gemeindefeuerwehr erhält einen 
vom Bürgermeister aus-gestellten Dienstausweis.

§ 4 Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes
(1) Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst in der Einsatzabtei-

lung der Freiwilligen Feu-erwehr endet, wenn der ehren-
amtlich tätige Angehörige der Gemeindefeuerwehr

 1. die Probezeit nicht besteht
 2.  während oder mit Ablauf der Probezeit seinen Austritt 

erklärt,
 3.  seine Dienstverpflichtung nach § 13 Abs. 2 FwG erfüllt 

hat,
 4.  den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehr-

dienstes nicht mehr ge-wachsen ist,
 5. das 65. Lebensjahr vollendet hat,
 6.  infolge Richterspruchs nach § 45 StGB die Fähigkeit 

zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat,
 7.  Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 

StGB mit Ausnahme der Nummer 5 (Entziehung der 
Fahrerlaubnis) unterworfen wird,

 8.  wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB ver-
urteilt wurde oder

 9.  auf eigenen Antrag entlassen oder aus der Feuerwehr 
ausgeschlossen wird.

(2) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehörige ist auf sei-
nen Antrag vom Bürger-meister aus dem Feuerwehrdienst 
in einer Einsatzabteilung zu entlassen, wenn

 1.  er nach § 6 Abs. 2 Satz 1 in die Altersabteilung über-
wechseln möchte,

 2.  der Dienst in der Einsatzabteilung aus persönlichen 
oder beruflichen Gründen nicht mehr möglich ist,

 3. er seine Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt,
 4.  er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeits-

stätte in eine andere Ge-meinde verlegt.
 In den Fällen Nummern 3 und 4 kann der Feuerwehrange-

hörige nach Anhörung des Feuerwehrausschusses auch 
ohne seinen Antrag entlassen werden. Der Be-troffene ist 
vorher anzuhören.

(3) Der Antrag auf Entlassung ist unter Angabe der Gründe 

schriftlich beim Feuerwehrkommandanten einzureichen.
(4) Ein ehrenamtlich tätiger Feuerwehrangehöriger, der seine 

Wohnung in eine an-dere Gemeinde verlegt, hat dies 
binnen einer Woche dem Feuerwehrkommandan-ten an-
zuzeigen. Das gleiche gilt, wenn er nicht in der Gemeinde 
wohnt und er seine Arbeitsstätte in eine andere Gemeinde 
verlegt.

(5) Der Gemeinderat kann nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses den ehren-amtlichen Feuerwehrdienst eines 
Feuerwehrangehörigen aus wichtigem Grund beenden. 
Dies gilt insbesondere

 1. bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst,
 2. bei schweren Verstößen gegen die Dienstpflichten,
 3.  bei erheblicher schuldhafter Schädigung des Ansehens 

der Feuerwehr oder
 4.  wenn sein Verhalten eine erhebliche und andauernde 

Störung des Zusammen-lebens in der Gemeindefeuer-
wehr verursacht hat oder befürchten lässt.

 Der Betroffene ist vorher anzuhören. Der Bürgermeister 
hat die Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdiens-
tes durch schriftlichen Bescheid festzustellen.

(6) Angehörige der Gemeindefeuerwehr, die ausgeschieden 
sind, erhalten auf Antrag eine Bescheinigung über die 
Zugehörigkeit zur Feuerwehr.

§ 5 Rechte und Pflichten der Gemeindefeuerwehr
(1) Die Angehörigen der Einsatzbeteiligung der Freiwilligen 

Feuerwehr der Gemein-defeuerwehr haben das Recht, 
den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandan-ten, 
seinen Stellvertreter und die Mitglieder des Feuerwehr-
ausschusses zu wäh-len.

(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeinde-
feuerwehr erhalten nach Maßgabe des § 16 FwG und 
der örtlichen Satzung über die Entschädigung der ehren-
amtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr eine 
Entschädigung

(3) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeinde-
feuerwehr erhalten bei Sach-schäden, die sie in Ausübung 
oder infolge des Feuerwehrdienstes erleiden einen Ersatz 
nach Maßgabe des § 17 FwG.

(4) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeinde-
feuerwehr sind für die Dauer der Teilnahme an Einsätzen 
oder an der Aus- und Fortbildung nach Maßgabe des § 
15 FwG von der Arbeits- oder Dienstleistung freigestellt.

(5) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeinde-
feuerwehr sind verpflichtet (§14 Abs. 1 FwG).

 1.  am Dienst- und an Aus- und Fortbildungslehrgängen 
regelmäßig und pünktlich teilzunehmen,

 2. bei Alarm sich unverzüglich zum Dienst einzufinden,
 3.  den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nach-

zukommen,
 4.  im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich 

den anderen Angehö-rigen der Feuerwehr gegenüber 
kameradschaftlich zu verhalten,

 5.  die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für 
den Feuerwehrdienst zu beachten,

 6.  die ihnen anvertrauten Ausrüstungsstücke, Geräte und 
Einrichtungen gewissenhaft zu pflegen und sie nur zu 
dienstlichen Zwecken zu benutzen, und

 7.  über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wah-
ren, von denen sie im Rah-men ihrer Dienstausübung 
Kenntnis erlangen und deren Geheimhaltung ge-setz-
lich vorgeschrieben besonders angeordnet oder ihrer 
Natur nach erforderlich ist.

(6) Die Angehörigen der Einsatzabteilung Freiwilligen Feuer-
wehr der Gemeindefeuerwehr haben eine Abwesenheit 
von länger als zwei Wochen dem Feuerwehrkom-man-
danten oder dem von ihm Beauftragten rechtzeitig vorher 
anzuzeigen und eine Dienstverhinderung bei ihrem Vor-
gesetzten vor dem Dienstbeginn zu melden, spätestens 
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jedoch am folgenden Tage die Gründe hierfür zu nennen.
(7) Aus beruflichen, gesundheitlichen oder familiären Grün-

den kann ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Ge-
meindefeuerwehr auf Antrag vom Feuerwehrkomman-
danten vorübergehend von seinen Dienstpflichten nach 
Absatz 5 Nr. 1 und 2 be-freit werden. Unter den gleichen 
Voraussetzungen kann der Feuerwehrkomman-dant nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses auf Antrag Dienst-
pflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 dauerhaft beschränken.

(8) Ist ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Gemeinde-
feuerwehr gleichzeitig Mit-glied einer Berufsfeuerwehr, 
einer Werkfeuerwehr oder hauptamtlicher Feuer-wehr-
angehöriger, haben die sich hieraus ergebenen Pflichten 
Vorrang vor den Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2.

(9) Verletzt ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Ge-
meindefeuerwehr schuldhaft die ihm obliegenden Dienst-
pflichten, kann ihm der Feuerwehrkommandant einen 
Verweis erteilen. Grobe Verstöße kann der Bürgermeis-
ter auf Antrag des Feuer-wehrkommandanten mit einer 
Geldbuße bis zu 1.000 € ahnden. Der Bürgermeister 
kann zur Vorbereitung eines Beschlusses des Gemeinde-
rats auf Beendigung des Feuerwehrdienstes nach § 4 
Abs. 5 den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehö-rigen 
auch vorläufig des Dienstes entheben, wenn andernfalls 
der Dienstbetrieb oder die Ermittlungen beeinträchtigt 
würden. Der Betroffene ist vor einer Entscheidung nach 
den Sätzen 1 und 2 anzuhören.

§ 6 Altersabteilung
(1) In die Altersabteilung wird unter Überlassung der Dienst-

kleidung übernommen wer nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und 
Abs. 2 Nr. 2 bis 4 aus dem ehrenamtlichen Feuer-wehr-
dienst in einer Einsatzabteilung ausscheidet und keine 
gegenteilige Erklärung abgibt.

(2) Der Feuerwehrausschuss kann auf ihren Antrag Ange-
hörige der Feuerwehr, die das 55. Lebensjahr vollendet 
haben, unter Belassung der Dienstkleidung aus der Ein-
satzabteilung in die Altersabteilung übernehmen (§ 4 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 1)

(3) Der Leiter der Altersabteilung und sein Stellvertreter wer-
den von den Angehörigen ihrer Abteilung auf die Dauer 
von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt und nach Zu-
stimmung des Feuerwehrausschusses zu der Wahl durch 
den Feuerwehrkommandanten bestellt. Sie haben ihr Amt 
nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen 
Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers 
weiterzu-führen. Sie können vom Gemeinderat nach An-
hörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden.

(4) Der Leiter der Altersabteilung ist für die ordnungsgemäße 
Erfüllung der Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich; er 
unterstützt den Feuerwehrkommandanten. Er wird vom 
stellvertretenden Leiter der Altersabteilung unterstützt 
und von ihm in seiner Abwesenheit mit allen Rechten 
und Pflichten vertreten.

(5) Die Angehörigen der Altersabteilung, die hierfür die er-
forderlichen gesundheitli-chen und fachlichen Anforde-
rungen erfüllen, können vom Feuerwehrkommandan-ten 
im Einvernehmen mit dem Leiter der Altersabteilung zu 
Übungen und Einsät-zen herangezogen werden.

§ 7 Jugendfeuerwehr
(1) Die Jugendfeuerwehr wird auf Beschluss des Feuerwehr-

auschusses gebildet. Sie führt den Namen „Jugendfeuer-
wehr Grafenberg“.

(2) Alle Angelegenheiten der Jugendfeuerwehr regelt die 
Jugendordnung der Feuerwehr Grafenberg.

(3) Die Jugendordnung wird vom Feuerwehrauschuss be-
schlossen. Sie ist der Ver-waltung zur Zustimmung vorzu-
legen.

§ 8 Ehrenmitglieder
(1) Der Gemeinderat kann auf Vorschlag des Feuerwehraus-

schusses
 1.  Personen, die sich um das örtliche Feuerwehrwesen 

besondere Verdienste er-worben oder zur Förderung 
des Brandschutzes wesentlich beigetragen haben, die 
Eigenschaft als Ehrenmitglied und

 2.  bewährten Feuerwehrkommandanten nach Beendi-
gung ihrer aktiven Dienstzeit die Eigenschaft als Ehren-
kommandant verleihen.

§ 9 Organe der Feuerwehr
(1) Organe der Feuerwehr sind
 1. Feuerwehrkommandant,
 2. Leiter der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr,
 3. Feuerwehrausschuss,
 4. Abteilungsausschüsse,
 5. Hauptversammlung

§ 10 Feuerwehrkommandant, Stellvertretender Feuer-
wehrkommandant
(1) Der Leiter der Feuerwehr ist der Feuerwehrkommandant.
(2) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein 

Stellvertreter werden von den Angehörigen der Einsatz-
abteilungen der Gemeindefeuerwehr aus deren Mitte in 
geheimer Wahl gewählt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

(3) Die Wahlen des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkomman-
danten und seines Stell-vertreters werden in der Haupt-
versammlung durchgeführt.

(4) Zum ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten und 
seinem Stellvertreter dann nur gewählt werden, wer

 1. der Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr angehört,
 2.  über die für dieses Amt erforderlichen Kenntnisse und 

Erfahrungen verfügt und
 3.  die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenmi-

nisteriums erforderlichen persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen erfüllt.

(5) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein 
Stellvertreter werden nach der Wahl und nach Zustim-
mung durch den Gemeinderat vom Bürgermeister bestellt.

(6) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein 
Stellvertreter haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit 
oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum 
Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen. Kommt 
binnen drei Monaten nach Freiwerden der Stelle oder nach 
Versagung der Zustimmung keine Neuwahl zustande, be-
stellt der Bürgermeister den vom Gemeinderat gewählten 
Feuerwehr-angehörigen zum Feuerwehrkommandanten 
oder seinem Stellvertreter (§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG). Diese 
Bestellung endet mit der Bestellung eines Nachfolgers 
nach Absatz 5.

(7) Gegen eine Wahl des ehrenamtlich tätigen Feuerwehr-
kommandanten und seines Stellvertreters kann binnen 
einer Woche nach der Wahl von jedem Wahlberechtig-ten 
Einspruch bei der Gemeinde erhoben werden. Nach Ab-
lauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe 
nicht mehr geltend gemacht werden. Gegen die Entschei-
dung über den Einspruch können der Wahlberechtigte, 
der Einspruch er-hoben hat, und der durch die Entschei-
dung betroffene Bewerber unmittelbar Anfechtungs- oder 
Verpflichtungsklage erheben.

(8) Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuer-
wehrkommandanten oder eines hauptberuflich tätigen 
Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten ist der Feu-
erwehrausschuss zu hören.

(9) Der Feuerwehrkommandant ist für die Leistungsfähigkeit 
der Feuerwehr verantwortlich (§ 9 Abs. 1 Satz 1 FwG) 
und führt die ihm durch Gesetz und diese Satzung über-
tragenen Aufgaben durch. Er hat insbesondere 

 1. eine Alarm- und Ausrückeordnung für die Aufgaben 
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nach § 2 aufzustellen und fortzuschreiben und sie dem 
Bürgermeister mitzuteilen,

 2.  auf die ordnungsgemäße feuerwehrtechnische Aus-
stattung hinzuwirken,

 3.  für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Ge-
meindefeuerwehr und

 4.  für die Instandhaltung der Feuerwehrausrüstungen und 
Einrichtungen zu sor-gen,

 5.  die Zusammenarbeit der Einsatzabteilungen bei Übun-
gen und Einsätzen zu regeln,

 6.  die Tätigkeit des Leiters der Altersabteilung, der Ju-
gendfeuerwehr sowie des Kassenverwalters und der 
Gerätewarte zu überwachen

 7.  dem Bürgermeister über Dienstbesprechungen zu be-
richten,

 8.  Beanstandungen in der Löschwasserversorgung dem 
Bürgermeister mitzuteilen.

 Die Gemeinde hat ihn bei der Durchführung seiner Auf-
gaben angemessen zu unterstützen.

(10) Der Feuerwehrkommandant hat den Bürgermeister und 
den Gemeinderat in allen feuerwehrtechnischen Angele-
genheiten von sich aus zu beraten. Er soll zu den Bera-
tungen der Gemeindeorgane über Angelegenheiten der 
Feuerwehr mit bera-tender Stimme zugezogen werden.

(11) Der stellvertretende Feuerwehrkommandant hat den Feu-
erwehrkommandanten zu unterstützen und ihn in seiner 
Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu vertreten.

(12) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein 
Stellvertreter können vom Gemeinderat nach Anhörung 
des Feuerwehrausschusses abberufen werden (§ 8 Abs. 
2 Satz 5 FwG).

§ 11 Unterführer
(1) Die Unterführer (Zug- und Gruppenführer) dürfen nur be-

stellt werden, wenn sie 
 1. der Einsatzabteilung der Feuerwehr angehören,
 2.  über die für ihr Amt erforderlichen, Kenntnisse und 

Erfahrungen verfügen und
 3.  die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenmi-

nisteriums erforderlichen persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen erfüllen.

(2) Die Unterführer werden vom Feuerwehrkommandanten 
auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Der Feuerwehrkom-
mandant kann die Bestellung nach Anhörung des Feuer-
wehrausschusses widerrufen. Die Unterführer haben ihre 
Dienststellung nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle 
eines vorzeitigen Ausscheidens bis zur Bestellung des 
Nachfolgers wahrzunehmen.

§ 12 Schriftführer/ Pressesprecher, Kassenverwalter, Ge-
rätewart
(1) Der Schriftführer/ Pressesprecher, und der Kassenver-

walter werden von der Hauptversammlung auf fünf Jahre 
gewählt. Der Gerätewart und der Atemschutz-gerätewart 
sowie ihre Stellvertreter werden vom Feuerwehrkomman-
danten nach Anhörung des Feuerwehrausschusses im 
Einvernehmen mit dem Bürgermeister eingesetzt und ab-
berufen. Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen 
Feuer-wehrgerätewarts oder der Übertragung der Auf-
gaben des Feuerwehrgerätewarts auf einen Gemeinde-
bediensteten ist der Feuerwehrausschuss zu hören.

(2) Der Schriftführer/ Pressesprecher hat über die Sitzungen 
des Feuerwehraus-schusses und über die Hauptver-
sammlung jeweils eine Niederschrift zu fertigen und in 
der Regel die schriftlichen Arbeiten der Feuerwehr zu 
erledigen

(3) Der Kassenverwalter hat die Kameradschaftskasse (§ 17) 
zu verwalten und sämt-liche Einnahmen und Ausgaben 
nach der Ordnung des Wirtschaftsplans zu verbuchen. 
Zahlungen darf er nur aufgrund von Belegen annehmen 

und leisten. Die Gegenstände des Sondervermögens sind 
ab einem Wert von 500 € in einem Be-standsverzeichnis 
zu führen.

(4) Der Gerätewart hat die Feuerwehreinrichtungen und die 
Ausrüstung zu verwahren und zu pflegen. Mängel sind 
unverzüglich dem Feuerwehrkommandanten zu mel-den. 
Die entsprechenden Aufgaben im Bereich Atemschutz 
sind auf den Atem-schutzgerätewart übertragen.

(5) Der Schriftführer/ Pressesprecher hat in Abstimmung mit 
dem Kommandanten die Öffentlichkeit über die Belange 
der Feuerwehr zu informieren.

(6) Für Schriftführer/ Pressesprecher, Kassenverwalter und 
Gerätewart in den Ein-satzabteilungen gelten die Absätze 
1 bis 4 sinngemäß.

§ 13 Feuerwehrausschuss, Abteilungsausschüsse
(1) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehr-

kommandanten als dem Vorsitzenden und aus 5 auf fünf 
Jahre in der Hauptversammlung gewählten Mit-gliedern 
der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr.

(2) Dem Feuerwehrausschuss gehören als Mitglied außer-
dem an

 1. der Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten,
 2. der Jugendfeuerwehrwart,
 3. der Schriftführer/ Pressesprecher,
 4. der Kassenverwalter
(3) Werden die Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten 

nach Absatz 1 in den Feuerwehrausschuss gewählt, 
erhöht sich die Zahl der zu wählenden Mitglieder ent-
sprechend.

(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehraus-
schusses ein. Er ist hierzu verpflichtet, wenn dies mindes-
tens ein Drittel der Mitglieder verlangt. Die Einla-dung mit 
der Tagesordnung soll den Mitgliedern spätestens drei 
Tage vor der Sitzung zugehen. Der Feuerwehrausschuss 
ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimm-
berechtigten Mitglieder anwesend ist.

(5) Der Bürgermeister ist von den Sitzungen des Feuerwehr-
ausschusses durch Übersenden einer Einladung mit 
Tagesordnung rechtzeitig zu benachrichtigen. Er kann 
an den Sitzungen jederzeit teilnehmen oder sich durch 
Beauftragte vertreten lassen.

(6) Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit ein-
facher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit 
ist der Antrag abgelehnt.

(7) Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nicht 
öffentlich. Über jede Sitzung wird eine Niederschrift ge-
fertigt; sie ist dem Bürgermeister sowie den Ausschuss-
mitgliedern zuzustellen. Die Niederschriften sind den 
Angehörigen der Einsatzabteilungen auf Verlangen zur 
Einsicht vorzulegen.

(8) Der Feuerwehrkommandant kann zu den Sitzungen auch 
andere Angehörige der Gemeindefeuerwehr beratend zu-
ziehen. 5. der Leiter der Altersabteilung

§ 15 Hauptversammlung und Abteilungsversammlungen
(1) Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet 

jährlich mindestens eine ordentliche Hauptversamm-
lung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr statt. Der 
Hauptversammlung sind alle wichtigen Angelegenheiten 
der Feuerwehr, soweit für deren Behandlung nicht andere 
Organe zuständig sind, zur Beratung und Beschluss-
fassung vorzulegen.

(2) In der Hauptversammlung hat der Feuerwehrkomman-
dant einen Bericht über das vergangene Jahr und der 
Kassenverwalter einen Bericht über den Rechnungs-ab-
schluss des Sondervermögens für die Kameradschafts-
pflege zu erstatten. Die Hauptversammlung beschließt 
über den Rechnungsabschluss.

(3) Die Hauptversammlung wird vom Feuerwehrkomman-



Nummer 27 Mitteilungsblatt Grafenberg Seite 11

danten einberufen. Sie ist binnen eines Monats einzube-
rufen, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen der 
Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr dies schriftlich 
unter Angaben von Gründen verlangt. Zeitpunkt und Ta-
gesordnung der Hauptversammlung sind den Mitgliedern 
so wie dem Bürgermeister vierzehn Tage vor der Ver-
sammlung bekannt zu geben.

(4) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der Angehörigen der Einsatzabteilung der 
Gemeindefeuerwehr anwesend ist. Bei Beschlussunfä-
higkeit kann eine zweite Hauptversammlung einberufen 
werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Angehörigen der Einsatzabteilung der Gemeindefeuer-
wehr beschlussfähig ist. Beschlüsse der Hauptversamm-
lung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Auf 
Antrag ist geheim abzustimmen.

(5) Über die Hauptversammlung wird eine Niederschrift ge-
fertigt. Dem Bürgermeister ist die Niederschrift auf Ver-
langen vorzulegen.

(6) Für die Abteilungsversammlung der Einsatzabteilung der 
freiwilligen Feuerwehr sowie die Abteilungsversamm-
lungen bei der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr 
gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.

§ 16 Wahlen
(1) Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung 

durchzuführenden Wahlen werden vom Feuerwehrkom-
mandanten geleitet. Steht er selbst zur Wahl, bestellen 
die Wahlberechtigten einen Wahlleiter.

(2) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln durchgeführt.
(3) Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines 

Stellvertreters ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der 
Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. 
Wird diese Stimmenzahl nicht erreicht, findet eine Stich-
wahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten 
Stimmen statt, bei der die einfache Mehrheit entscheidet. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht nur ein 
Bewerber zur Wahl und erreicht dieser im ersten Wahl-
gang die erforderliche Mehrheit nicht, findet ein zweiter 
Wahlgang statt, in dem der Bewerber mehr als die Hälfte 
der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten 
muss.

(4) Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird 
als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung 
durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stim-
men, wie Ausschussmitglieder zu wählen sind. In den 
Feuerwehrausschuss sind diejenigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr gewählt, die die meisten Stimmen 
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. Die nicht-gewählten Mitglieder sind in der Reihen-
folge ihrer Stimmenzahlen Ersatzmitglieder. Scheidet ein 
gewähltes Ausschussmitglied aus, so rückt für den Rest 
der Amtszeit das Ersatzmitglied nach, das bei der Wahl 
die höchste Stimmenanzahl erzielt hat.

(5) Die Niederschrift über die Wahl des Feuerwehrkomman-
danten und seines Stellvertreters ist innerhalb einer Wo-
che nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den 
Gemeinderat zu übergeben. Stimmt der Gemeinderat der 
Wahl nicht zu, findet innerhalb von drei Monaten eine Neu-
wahl statt.

(6) Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehr-
kommandanten oder seines Stellvertreters nicht zustande 
oder stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat der 
Feuerwehrausschuss dem Bürgermeister ein Verzeichnis 
aller Angehörigen der Feuerwehr vorzulegen, die sich 
aufgrund ihrer Ausbildung und Bewährung im Feuerwehr-
dienst zur kommissarischen Bestellung (§ 8 Abs. 2 Satz 3 
FwG) eignen.

(7) Für die Wahlen in der Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr und der Altersabteilung und der Jugendfeuer-

wehr gelten die Absätze 2 bis 6 sinngemäß.

§ 17 Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Ka-
meradschaftskasse)
(1) Für die Feuerwehr wird ein Sondervermögen für die Ka-

meradschaftspflege und die Durchführung von Veranstal-
tungen gebildet.

(2) Das Sondervermögen besteht aus
 1. Zuwendungen der Gemeinde und Dritter,
 2. Erträgen aus Veranstaltungen,
 3. sonstigen Einnahmen
 4.  mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegen-

ständen.
(3) Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des 

Bürgermeisters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im 
Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kamerad-
schaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen 
und zu leistenden Ausgaben enthält. Ausgaben können 
für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt wer-
den. Über- und außerplanmäßige Ausgaben können zu-
gelassen werden, wenn ihre Deckung gewährleistet ist. 
Außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung 
des Bürgermeisters. Verpflichtungen zur Leistung von 
Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren dürfen nur ein-
gegangen werden, wenn der Wirtschaftsplan dazu er-
mächtigt.

(4) Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehr-
ausschuss. Der Feuerwehrausschuss kann den Feuer-
wehrkommandanten ermächtigen, über die Ver-wendung 
der Mittel bis zu einer bestimmten Höhe oder für einen 
festgelegten Zweck zu entscheiden. Der Feuerwehrkom-
mandant vertritt bei Ausführung des Wirtschaftsplans den 
Bürgermeister.

(5) Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkasse 
(Kameradschaftskasse) ist jährlich mindestens einmal von 
zwei Rechnungsprüfern, die von der Hauptversammlung 
auf fünf Jahre bestellt werden, zu prüfen. Der Rechnungs-
abschluss ist dem Bürgermeister vorzulegen.

(6) Für die Jugendfeuerwehr wird ebenfalls ein Sonderver-
mögen im Sinne des Absatzes 1 gebildet. Die Absätze 1 
bis 5 gelten entsprechend.

§ 18 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt zum 26.06.2023 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehrsatzung vom 12.06.2018 

außer Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder von auf Grund der GemO erlassener Ver-fahrensvor-
schriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, der Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

Jugendordnung der Feuerwehr Grafenberg
§ 1 Organisation

(1) Die Jugendfeuerwehr Grafenberg besteht aus der Kinder-
gruppe in 

-Grafenberg
 sowie der Jugendgruppe in

- Grafenberg
 und wird in dieser Ordnung „Jugendfeuerwehr“ genannt. 

Sofern für Kinder- oder Jugendgruppen besondere Re-
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gelungen gelten, wird explizit auf die Kinder- oder Jugend-
gruppe verwiesen.

(2) Die Jugendfeuerwehr gestaltet ihre Arbeit innerhalb der 
Feuerwehr nach dieser Ordnung selbst.

(3) Die Jugendfeuerwehr untersteht der fachlichen Aufsicht 
des Feuerwehrkommandanten.

(4) Innerhalb dieser Jugendordnung steht die männliche Form 
von Funktionen geschlechtsneutral für alle Angehörigen 
der Jugendfeuerwehr.

§ 2 Jugendfeuerwehrarbeit
(1) Grundlage der Jugendfeuerwehrarbeit sind die Interessen 

und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen.
(2) Die Jugendfeuerwehr will insbesondere
 a)  Kinder und Jugendliche zu tätiger Nächstenhilfe an-

leiten;
 b)  das Gemeinschaftsleben und die demokratischen Le-

bensformen pflegen und fördern;
(3) In fachlicher Hinsicht will die Jugendfeuerwehr auf die 

Arbeit der Feuerwehr vorbereiten mit Methoden, die Be-
dürfnisse und Leistungsfähigkeit von Kindern und Ju-
gendlichen berücksichtigen, Hierzu zählen insbesondere 
folgende inhaltliche Schwerpunkte:

 a) Aufgaben der Feuerwehr;
 b) Brandschutzerziehung;
 c) Erste Hilfe;
(4) Weitere Aufgaben der Jugendfeuerwehr sind:
 a)  aktive Mitarbeit in der Gemeinschaft der Kinder- und 

Jugendorganisationen der Gemeinde und den über-
örtlichen Zusammenschlüssen;

 b) Öffentlichkeitsarbeit;
 c)  Berichterstattung für die Jugendfeuerwehr-Fachpres-

se;
 d)  Erstellen der Jahresstatistik der Deutschen Jugend-

feuerwehr.

§ 3 Aufnahme und Beendigung der Zugehörigkeit
(1) In die Jugendfeuerwehr können Kinder und Jugendliche 

als Angehörige aufgenommen werden. Die Aufnahme 
muss mit schriftlicher Zustimmung der Personensor-
geberechtigten beantragt werden. Über die Aufnahme 
entscheidet die Leitung der Jugendfeuerwehr.

(2) Für die Aufnahme in eine Gruppe der Jugendfeuerwehr 
gelten folgende Altersbeschränkungen und Beschrän-
kungen in der Gruppengröße:

 a)  Kinder, die in die Grundschule Grafenberg eingeschult 
wurden und die das 11. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, können in eine Kindergruppe der Jugendfeuer-
wehr aufgenommen werden.

      -  Die Aufnahme in die Kindergruppe erfolgt in der Regel 
nach den Herbstferien und nach den Osterferien.

 b)  Kinder- und Jugendliche, die das 10. Lebensjahr voll-
endet, das 17. Lebensjahr aber noch nicht vollendet 
haben, können in eine Jugendgruppe der Jugendfeuer-
wehr aufgenommen werden.

 c)  Die Regelungen nach Abs. a) und b) sind für jedes 
Kind bzw. jeden Jugendlichen individuell zu prüfen. 
Im Einzelfall ist eine Abweichung von Altersgrenzen 
in Abhängigkeit des Entwicklungsstandes oder der zu 
erwartenden Integration des Kindes bzw. des Jugend-
lichen in eine Gruppe jederzeit möglich.

d) Die Gruppengröße soll nachfolgende Anzahlen von Mit-
gliedern nicht übersteigen. Über Ausnahmen entscheidet 
die Leitung der Jugendfeuerwehr.:

 - Kindergruppe: 10 Angehörige
 - Jugendgruppe: 14 Angehörige
(3) Verantwortliche in der Jugendfeuerwehr (Ausschussmit-

glieder, Jugendfeuerwehrwart, Kinder- und Jugendgrup-
penleiter, Betreuer, Kassenprüfer)

 a) sind Mitglied der Jugendfeuerwehr,

 b) sollen das 18. Lebensjahr vollendet haben,
 c)  haben gemäß § 72a SGB VIII (Sozialgesetzbuch, 

Kinder- und Jugendhilfegesetz).bei der personalfüh-
renden Stelle der Gemeindefeuerwehr im Abstand 
von fünf Jahren ein erweitertes Führungszeugnis vor-
zulegen. Sie müssen über die für ihre Aufgaben ent-
sprechende fachliche und soziale Eignung verfügen.

(4) Die Zugehörigkeit zur Jugendfeuerwehr endet
 a) beim Austritt aus der Jugendfeuerwehr;
 b)  wenn die Personensorgeberechtigten ihre Zustim-

mung schriftlich zurücknehmen;
 c)  mit der Entlassung oder dem Ausschluss aus der 

Jugendfeuerwehr;
 d) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr;
 e)  wenn gesundheitliche Beschwerden dem Dienst in 

der Jugendfeuerwehr entgegenstehen;
 f) mit der Beendigung eines Amtes nach § 3 Absatz (3)
 g) mit dem Tod.
(5) Jugendliche, die das 17. Lebensjahr vollendet haben, kön-

nen in die Einsatzabteilung übertreten. Die Mitgliedschaft 
in der Jugendfeuerwehr kann für die Dauer des Übertritts 
aufrechterhalten werden, sie endet jedoch bei Übertritt in 
die Einsatzabteilung spätestens mit Vollendung des 18. 
Lebensjahres.

§ 4 Rechte und Pflichten der Angehörigen der Jugend-
feuerwehr
(1) Jeder Angehörige der Jugendfeuerwehr hat das Recht
 a)  bei der Planung und Gestaltung der Jugendarbeit 

aktiv mitzuwirken;
 b) in eigener Sache gehört zu werden;
(2) Jeder Angehörige einer
 a)  Jugendgruppe innerhalb der Jugendfeuerwehr hat 

das Recht, die Organe nach dieser Ordnung zu wäh-
len.

 b)  Kindergruppe innerhalb der Jugendfeuerwehr hat das 
Recht, über Regeln innerhalb der Kindergruppe mit-
zuentscheiden.

(3) Jedes Mitglied der Jugendfeuerwehr hat die Pflicht,
 a)  bei der Planung und Gestaltung der Jugendarbeit 

insbesondere bei den im Sinne des § 2 genannten 
Aufgaben mitzuwirken;

 b)  mit den anvertrauten Ausrüstungsgegenständen und 
Geräten verantwortungsvoll umzugehen und diese 
nur zu dienstlichen Zwecken zu nutzen;

 c)  den im Rahmen der Aufsichtspflicht gestellten An-
ordnungen des Jugendfeuerwehrwartes oder der von 
ihm beauftragten Person Folge zu leisten;

 d)  an den angesetzten Übungen und Gruppenveran-
staltungen regelmäßig, pünktlich teilzunehmen, bei 
Verhinderung ist das Fernbleiben der Jugendfeuer-
wehrleitung, spätestens am Tag der Veranstaltung, 
mitzuteilen.

 e)  die Ausbildung- und Unfallverhütungsvorschriften für 
den Feuerwehrdienst zu beachten,

 f)  die Kameradschaft innerhalb der Jugendfeuerwehr 
zu pflegen und zu fördern;

 g)  respektvoll mit Jugendfeuerwehrwart, Betreuern und 
anderen Mitgliedern der Jugendfeuerwehr umzuge-
hen.

(4) Bei Verstößen gegen Ordnung und Kameradschaft kön-
nen folgende Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden:

 a)  Gespräch unter vier Augen durch den Kinder- oder 
Jugendgruppenleiter;

 b)  Schriftliche Verwarnung mit Kenntnis des Personen-
sorgeberechtigten durch den Jugendfeuerwehrwart

 c)  Freistellung vom Jugendfeuerwehrdienst durch den 
Jugendfeuerwehrausschuss

 d)  Ausschluss aus der Jugendfeuerwehr durch den 
Feuerwehrausschuss.
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(5) Gegen die Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 4 a) bis c) 
kann bis spätestens vierzehn Tage nach ihrem Ausspruch 
Beschwerde beim Kommandanten eingelegt werden, der 
dann nach Beratung mit dem Jugendfeuerwehrwart ent-
scheidet.

§ 5 Organe der Jugendfeuerwehr
Organe der Jugendfeuerwehr sind:
a) die Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr,
b) der Ausschuss der Jugendfeuerwehr,
c) die Jugendfeuerwehrleitung.

§ 6 Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr
(1) Die Hauptversammlung ist das Beschlussorgan der Ju-

gendfeuerwehr. Ihr sind alle wichtigen Angelegenheiten 
der Jugendfeuerwehr, soweit für deren Behandlung nicht 
andere Organe zuständig sind, zur Beschlussfassung vor-
zulegen. Die Hauptversammlung tritt mindestens einmal 
im Jahr unter dem Vorsitz des Jugendfeuerwehrwartes 
zusammen.

(2) Die Hauptversammlung setzt sich zusammen aus den An-
gehörigen der Jugendfeuerwehr nach § 3 dieser Jugend-
ordnung.

(3) Der Jugendfeuerwehrwart gibt den Zeitpunkt und den 
Tagungsort mindestens sechs Wochen vorher bekannt. 
Anträge zur Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen 
vor der Hauptversammlung an den Jugendfeuerwehrwart 
einzureichen.

(4) Aufgaben der Hauptversammlung sind insbesondere
 a)  Vorschlag für die Wahl des Jugendfeuerwehrwartes 

und seines/seiner Stellvertreter in geheimer Wahl 
durch den Feuerwehrausschuss. Der Jugendfeuer-
wehrwart und sein/seine Stellvertreter werden auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt;

 b)  Wahl der Jugendsprecher als Vertreter der Angehöri-
gen in der Jugendfeuerwehr auf ein Jahr in geheimer 
Wahl;

 c)  Wahl von Kassenverwalter und zwei Kassenprüfern 
auf ein Jahr in geheimer Wahl;

 d)  Genehmigung des Jahresberichts des Jugendfeuer-
wehrwartes;

 e)  Entlastung des Ausschusses und der Jahresrech-
nung der Jugendfeuerwehr;

 f) Beratung über eingereichte Anträge.

§ 7 Ausschuss der Jugendfeuerwehr
(1) Der Ausschuss der Jugendfeuerwehr besteht aus
 a) dem Jugendfeuerwehrwart;
 b) seinen/m Stellvertreter/n;
 c) dem/den Jugendsprecher(n);
 d)  dem Feuerwehrkommandanten oder seinem Stell-

vertreter.
(2) Der Ausschuss der Jugendfeuerwehr führt gemeinschaft-

lich die laufenden Geschäfte der Jugendfeuerwehr.
(3) Aufgaben des Ausschusses der Jugendfeuerwehr sind 

insbesondere:
 a)  Erarbeitung von Vorschlägen der Geschäftsvertei-

lung innerhalb des Ausschusses;
 b)  Vorbereitung der Hauptversammlung der Jugend-

feuerwehr;
 c)  Vorschlag über die Verwendung der Mittel der Ju-

gendkasse.
 d)  Organisation des Dienstbetriebes der Jugendfeuer-

wehr einschließlich aller Kinder- und Jugendgruppen.
 e)  Vorschlag für Geschenke bei regelmäßigem Dienst-

besuch.

§ 8 Jugendfeuerwehrwart und Jugendfeuerwehrleitung
(1) Die Jugendleitung besteht aus
 a) dem Jugendfeuerwehrwart;
 b) seinem/seinen Stellvertreter/n.

(2) Der Jugendfeuerwehrwart ist der Leiter der Jugendfeuer-
wehr. Er vertritt die Belange der Jugendfeuerwehr nach 
innen und außen. Er ist für die ordnungsgemäße Erfüllung 
der Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich; er unter-
stützt den Feuerwehrkommandanten. Er wird von seinem/
seinen Stellvertreter(n) unterstützt, die ihn in seiner 
Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten vertreten.

(3) Die Jugendfeuerwehrleitung
 a)  entscheidet über alle Angelegenheiten der Jugend-

feuerwehr, soweit hierüber kein anderes Organ ent-
scheidet;

 b) führt die Beschlüsse der Organe durch.
(4) Mitglieder der Jugendleitung müssen folgende Voraus-

setzungen haben:
 a)  Lehrgang Jugendgruppenleiter oder Lehrgang Kin-

dergruppenleiter
 b) Lehrgang Jugendfeuerwehrwart;
 Soweit ein Mitglied der Jugendleitung die o.g. Lehrgänge 

nicht besucht hat, sind diese möglichst nachzuholen. 
(5) Ergänzend sollen Mitglieder der Jugendleitung folgende 

Voraussetzungen erfüllen: 
 a) Lehrgang Gruppenführer

§ 8a Betreuer der Kinder- und Jugendgruppe
(1) Die Jugendfeuerwehrleitung wird unterstützt durch
 a) Betreuer in den Kindergruppen
 b) Betreuer in den Jugendgruppen
(2) Betreuersollen das 18. Lebensjahr vollendet haben. Für 

Betreuer, ist die Ausbildung nach dem Juleica-Standard 
durch Teilnahme am Lehrgang Jugendgruppenleiter bzw. 
Kindergruppenleiter oder einem gleichwertigen Lehrgang 
der allgemeinen Jugendarbeit wünschenswert, eine Ein-
weisung in die grundlegende Arbeit durch den Jugendfeu-
erwehrwart oder seines/seiner Stellvertreter soll in jedem 
Fall aber vorab erfolgen.

(3) Über die Aufnahme als Betreuer entscheidet dIe Leitung 
der Jugendweuerwehr.

(4) Die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen im Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit ist von besonderer Bedeutung. 
Betreuer sollen sich durch Teilnahme an Weiterbildungen 
der Landesfeuerwehrschule, der Jugendfeuerwehr Ba-
den-Württemberg oder der Kreis- und Stadtjugendringe 
dauerhaft für die Arbeit in Kinder- und Jugendgruppen 
qualifizieren.

(5) Über den Einsatz von Betreuern, die nicht Angehörige der 
Feuerwehr sind, entscheidet der Kommandant.

§ 9 Abstimmungen, Wahlen, Niederschriften
(1) Die Organe sind beschlussfähig, wenn mindestens die 

Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder vertreten ist. 
Bei Beschlussunfähigkeit ist eine neue Sitzung binnen 6 
Wochen durchzuführen, die mit den anwesenden Stimm-
berechtigten beschlussfähig ist.

(2) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwe-
senden Stimmberechtigten gefasst, soweit nicht andere 
Mehrheiten vorgeschrieben sind. Stimmengleichheit gilt 
als Ablehnung.

(3) Über die Sitzungen der Organe sind Protokolle anzuferti-
gen.

(4) Die Einbindung von Mitgliedern der Kindergruppen in 
demokratische Prozesse ist ein wichtiger Bestandteil 
der Erziehungsarbeit. Entsprechend dem jeweiligen Ent-
wicklungsstand sollen auch die Kindergruppenmitglieder 
bei wesentlichen Entscheidungen die Gruppe betreffend 
gehört werden. Die Form und die Umsetzung bleibt der 
Kindergruppe selbst vorbehalten. Über Ergebnisse sind 
die Organe jedoch zu informieren.

§ 10 Jugendkasse
(1) Bei der Jugendfeuerwehr kann gemäß § 18 Feuerwehr-

gesetz durch Satzung der Gemeinde ein Sondervermögen 
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für die Kameradschaftspflege und die Durchführung von 
Veranstaltungen gebildet werden.

(2) Für das Sondervermögen der Jugendfeuerwehr gelten 
die Regelungen der Feuerwehrsatzung der Gemeinde 
Grafenberg, die dieser Ordnung vorgehen.

§ 11 Schlussbestimmung
Diese Jugendordnung wurde vom Ausschuss der Feuer-
wehr Grafenberg beraten und beschlossen und ersetzt die  
Kameradschaftsordnung der Jugendfeuerwehr vom 
01. Januar 2007

1

Gemeinde Grafenberg
Landkreis Reutlingen

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Eltern-
beiträgen für die Verlässliche Grundschule und die Ganztagesbe-
treuung an der Grundschule

Aufgrund von §§ 4 und 10 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbin-
dung mit §§ 2, 13, 14 und 19 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat am
27.06.2023 die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für
die Verlässliche Grundschule und die Ganztagesbetreuung an der Grundschule, zuletzt geän-
dert am 26.07.2022, beschlossen

Artikel 1
Höhe des Entgelts

§ 9 erhält folgende Fassung:

9.1 Verlässliche Grundschulen (Kernzeitenbetreuung)

Gebühren für die Verlässliche Grundschule pro Monat

A. Montag bis Freitag : 07:00 bis 08:00 Uhr und 11:45 bis 13:00 Uhr
5 Tage 4 Tage 3 Tage 2 Tage 1 Tag

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind 73 € 57 € 43 € 29 € 14 €
für eine Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 55 € 43 € 32 € 22 € 11 €
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 37 € 29 € 22 € 15 € 7 €
für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 15 € 11 € 9 € 6 € 3 €

B. Montag bis Donnerstag : 07:00 bis 08:00 Uhr und 11:45 bis 14:00 Uhr
Donnerstag: 07:00 bis 08:00 Uhr und 11:45 bis 14:30 Uhr

4 Tage 3 Tage 2 Tage 1 Tag
für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind 88 € 66 € 44 € 22 €
für eine Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 66 € 50 € 33 € 17 €
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 44 € 33 € 22 € 11 €
für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 18 € 13 € 9 € 4 €

Für den Monat August (Ferien) wird keine Gebühr erhoben
Familienhöchstbetrag:  119 €

Familienhöchstbetrag:  99 €

2

9.2 Ganztagesbetreuung

9.3 Mittagessen

Für das Mittagessen wird monatlich eine pauschalierte Gebühr erhoben, die auf dem jeweili-
gen Bescheid über die Betreuungskosten mit aufgeführt ist.

Die Essenspauschalen betragen:

- bei einer 4-tägigen Nutzung 71,00 € im Monat
- bei einer 3-tägigen Nutzung 53,00 € im Monat
- bei einer 2-tägigen Nutzung 35,00 € im Monat
- bei einer 1-tägigen Nutzung 18,00 € im Monat

9.4 Ferienbetreuung

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am 01.09.2023 in Kraft.

Grafenberg, den 28.06.2023

Ausgefertigt!

gez. Volker Brodbeck
Bürgermeister

Gebühren für die Ganztagesbetreuung pro Monat
Montag bis Mittwoch: 07:00 bis 08:00 Uhr und 11:45 bis 16.00 Uhr

3 Tage 2 Tage 1 Tag
für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind 102 € 68 € 34 €
für eine Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 77 € 51 € 26 €
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 51 € 34 € 17 €
für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 20 € 14 € 7 €

für den Monat August (Ferien) wird keine Gebühr erhoben
Familienhöchstbetrag: 139 €

Gebühren für die Ferienbetreuung pro Woche
7.30 - 16.00 7.30-13.00

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind 176 € 106 €
für eine Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 132 € 80 €
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 88 € 53 €
für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 35 € 21 €

mit Mittag-
essen

ohne
Mittag-
essen
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Gemeinde Grafenberg
Landkreis Reutlingen

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Eltern-
beiträgen für die Verlässliche Grundschule und die Ganztagesbe-
treuung an der Grundschule

Aufgrund von §§ 4 und 10 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbin-
dung mit §§ 2, 13, 14 und 19 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat am
27.06.2023 die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für
die Verlässliche Grundschule und die Ganztagesbetreuung an der Grundschule, zuletzt geän-
dert am 26.07.2022, beschlossen

Artikel 1
Höhe des Entgelts

§ 9 erhält folgende Fassung:

9.1 Verlässliche Grundschulen (Kernzeitenbetreuung)

Gebühren für die Verlässliche Grundschule pro Monat

A. Montag bis Freitag : 07:00 bis 08:00 Uhr und 11:45 bis 13:00 Uhr
5 Tage 4 Tage 3 Tage 2 Tage 1 Tag

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind 73 € 57 € 43 € 29 € 14 €
für eine Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 55 € 43 € 32 € 22 € 11 €
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 37 € 29 € 22 € 15 € 7 €
für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 15 € 11 € 9 € 6 € 3 €

B. Montag bis Donnerstag : 07:00 bis 08:00 Uhr und 11:45 bis 14:00 Uhr
Donnerstag: 07:00 bis 08:00 Uhr und 11:45 bis 14:30 Uhr

4 Tage 3 Tage 2 Tage 1 Tag
für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind 88 € 66 € 44 € 22 €
für eine Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 66 € 50 € 33 € 17 €
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 44 € 33 € 22 € 11 €
für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 18 € 13 € 9 € 4 €

Für den Monat August (Ferien) wird keine Gebühr erhoben
Familienhöchstbetrag:  119 €

Familienhöchstbetrag:  99 €
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2

9.2 Ganztagesbetreuung

9.3 Mittagessen

Für das Mittagessen wird monatlich eine pauschalierte Gebühr erhoben, die auf dem jeweili-
gen Bescheid über die Betreuungskosten mit aufgeführt ist.

Die Essenspauschalen betragen:

- bei einer 4-tägigen Nutzung 71,00 € im Monat
- bei einer 3-tägigen Nutzung 53,00 € im Monat
- bei einer 2-tägigen Nutzung 35,00 € im Monat
- bei einer 1-tägigen Nutzung 18,00 € im Monat

9.4 Ferienbetreuung

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am 01.09.2023 in Kraft.

Grafenberg, den 28.06.2023

Ausgefertigt!

gez. Volker Brodbeck
Bürgermeister

Gebühren für die Ganztagesbetreuung pro Monat
Montag bis Mittwoch: 07:00 bis 08:00 Uhr und 11:45 bis 16.00 Uhr

3 Tage 2 Tage 1 Tag
für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind 102 € 68 € 34 €
für eine Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 77 € 51 € 26 €
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 51 € 34 € 17 €
für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 20 € 14 € 7 €

für den Monat August (Ferien) wird keine Gebühr erhoben
Familienhöchstbetrag: 139 €

Gebühren für die Ferienbetreuung pro Woche
7.30 - 16.00 7.30-13.00

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind 176 € 106 €
für eine Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 132 € 80 €
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 88 € 53 €
für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren 35 € 21 €

mit Mittag-
essen

ohne
Mittag-
essen

3

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
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777 jähriges Jubiläum - Parkmöglichkeiten 
am Fest und Häckselplatz geschlossen
Am Samstag, 15.07.2023 bleibt der Häckselplatz aufgrund 
unseres 777 jährigen Jubiläums geschlossen!
Am Fest selbst kann gegenüber der Rienzbühlhalle, beim 
Häckselplatz oder auf der Wiese des zukünftigen Gewerbe-
gebiet Triebs geparkt werden. 
Die Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert. 
Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis.

Wohnraum für Schutzsuchende aus der 
Ukraine: Wir bitten um Unterstützung
Für die Tochter einer hier lebenden ukrainischen Familie 
ist die Gemeinde Grafenberg auf Wohnungssuche. Die 
Gemeinde ist hierbei auf die konkrete Mithilfe der Gra-
fenberger Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Gesucht 
werden private Vermieter, die geeigneten Wohnraum für 
die Unterbringung der Betroffenen – Einzelpersonen, aber 
auch Familien mit Kindern – anbieten können.
Sofern Ihnen freier Wohnraum zur Verfügung steht und Sie 
die Geflüchteten unterstützen möchten, wenden Sie sich 
bitte an die Gemeindeverwaltung. Telefon 07123/9339-0 
oder E-Mail: info@grafenberg.de

Straßenreinigung  
Kehrmaschine unterwegs in Grafenberg
Am Mittwoch, 05.07.2023, und Donnerstag, 06.07.2023, 
werden die Straßen in Grafenberg mit der Kehrmaschine 
gereinigt. 
Wir bitten deshalb die Anwohner, Ihre Fahrzeuge nach 
Möglichkeit nicht auf der Straße, sondern im Hof zu parken.
So kann der Kehrmaschine ein ungehindertes Durchkom-
men ermöglicht und eine gründliche Reinigung der Straßen 
erreicht werden.

Grafenberg tritt in die Pedale 

Eine bereits zur Tradition gewordene Auftaktrunde mit dem 
SAV-Vorsitzenden Joachim Defrancesco und Bürgermeister 
Volker Brodbeck bildete den Auftakt zum diesjährigen Stadt-
radeln in Grafenberg. Es gilt den dritten Platz in der Gesamt-
wertung aus dem letzten Jahr zu verteidigen. Die Aktion Stadt-
radeln dient auch dazu, Berufstätige zum Umstieg vom Auto 
aufs Rad zu bewegen und zudem die Gesundheit zu fördern 
und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Diese Idee unterstützt der SAV Grafenberg und die Gesunde 
Gemeinde Grafenberg ausdrücklich und lud daher die Bürger-
schaft zu  einer gemeinsamen Erlebnistour rund um Grafen-
berg ein. Die Fahrt führte die Gruppe in ca. 2,5 Stunden 
über den Reutewald an die Autmut, durch Raidwangen nach 
Nürtingen, ins Neuffener Tal und über Kohlberg wieder zurück. 
Es wurden 30 km und 300 Höhenmeter bewältigt.
Alle Radfahrer können sich auf www.stadtradeln.de im offenen 
Team „Grafenberg – alle sind willkommen“ eintragen und dort 
ihre gefahrenen Kilometer hinterlegen.

Sperrung auf dem Berg
Der Arbeitskreis Kelter veranstaltet am Freitag, 28.07.2023 
einen Weinberg-Hock am Mäuerle. Anlässlich dieser Ver-
anstaltung wird die Auffahrt zum Berg (auf dem Plan blau mar-
kiert) für motorisierte Fahrzeuge gesperrt sein. Die Sperrung 
dauert von Freitag, 28.07.2023 um 12:00 Uhr bis Samstag, 
29.07.2023 um 12:00 Uhr.  Wir bitten um Beachtung.

Hecken zurückschneiden
Überhängende Äste, Sträucher, und Hecken machen Ver-
kehrsteilnehmern zu schaffen und gefährden deren Sicherheit. 
Daher bittet das Ordnungsamt alle betroffenen Grundstücks-
eigentümer, ihre Hecken, Bäume und Sträucher bis zur Grund-
stücksgrenze zurückzuschneiden.
Rechtlich ist die Sache klar: Anpflanzungen aller Art sind 
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verboten, soweit sie die Sicherheit des Verkehrs beeinträch-
tigen. Die Gemeinde Grafenberg ist zu Kontrollen verpflichtet 
und wird gegebenenfalls Grundstückseigner auffordern, den 
Überwuchs zu entfernen. Sollte dies nicht erfolgen, kann die 
Gemeinde überhängende Hecken und Äste entfernen lassen 
und dies in Rechnung stellen. Zudem haften Eigentümer für 
Unfälle und Schäden, die durch die raumgreifende Begrünung 
entstehen.

Ehrenamtlicher Fahrdienst geht weiter.... 
Und so funktioniert es:  Sie als Seniorin oder Senior mel-
den Ihre gewünschte Fahrt auf dem Rathaus an. Vor der 
Veranstaltung werden Sie dann von den ehrenamtlichen 
Fahrern an Ihrem Haus abgeholt und danach wieder nach 
Hause gebracht. Wöchentlich werden die Termine der 
Fahrten im Mitteilungsblatt veröffentlicht. Wenn Sie einen 
dieser Fahrdienste in Anspruch nehmen möchten, melden 
Sie sich bitte im Rathaus, Frau Hielscher, Tel. 07123/9339-
11.  

Anmeldungen können immer bis einen Tag vor der Fahrt 
bis 12:00 Uhr gemeldet werden. Wir freuen uns über Ihren 
Anruf!
Machen Sie von dem tollen Angebot Gebrauch!

Donnerstag, 06.07.2023
Fahrt: Sitzgymnastik 10.30 – 11.30 Uhr, Rienzbühlhalle
Anmeldung bis 05.07., 12 Uhr auf dem Rathaus möglich.

Donnerstag, 06.07.2023
Fahrt: Mittagstisch für Senioren in der Krone von 11.30 Uhr 
– 14.30 Uhr
Anmeldungen bis 05.07., 12.00 Uhr auf dem Rathaus möglich.

Mittwoch, 12.07.2023
Fahrt: Friedhof Grafenberg zwischen 09.00-11.00 Uhr
Anmeldung bis 11.07., 12 Uhr auf dem Rathaus möglich.

Donnerstag, 13.07.2023
Fahrt: Sitzgymnastik 10.30 – 11.30 Uhr, Rienzbühlhalle
Anmeldung bis 12.07., 12 Uhr auf dem Rathaus möglich.

Donnerstag, 13.07.2023
Fahrt: Mittagstisch für Senioren in der Krone von 11.30 Uhr 
– 14.30 Uhr
Anmeldungen bis 12.07., 12.00 Uhr auf dem Rathaus möglich.

Mülltermine

Dienstag, 11.07.2023
Biotonne

Kindergärten

Kindergarten Rienzbühl
Vom 20. bis 22. Juni 2023  hieß es bei uns im Kindi: 
„Ab in den Wald und die Natur!“
Wir starteten gut gelaunt, bei Sonnenschein in Richtung Wald.
Ziel war das „Brünnele“ und wir haben es auch tatsäch-
lich gefunden. An dem tollen großen Tisch haben wir dann 
gemeinsam gevespert. Danach sind wir ein Stück quer durch 
den Wald, bis wir dann wieder auf einem Weg rauskamen. 
Der führte uns dann zurück in Richtung Waldspielplatz. Dort 
haben wir den Morgen ausklingen lassen und noch mit großer 
Freude gespielt.
An unserem zweiten Tag, war es warm, aber etwas bedeckt. 
Das war perfekt, denn unser heutiges Ziel war der Grafenberg.
Oben auf dem Berg, mit tollem Ausblick, haben wir dann ein 
Picknick gemacht und sind danach über die Wiesen geflitzt.
Als der Himmel dann immer dunkler wurde haben wir uns 
schnell auf den Rückweg in den Kindi gemacht.
Wir haben es auch fast trocken in den Kindi geschafft, nur 
ein paar Regentropfen haben uns als wir über den Schulhof 
geflitzt sind erwischt.
Vom Zimmer aus haben wir dann das Gewitter beobachtet 
und waren froh, dass wir im trockenen angekommen sind.
Am letzten Tag sind wir losmarschiert, in Richtung Neugreuth. 
Wir haben einen Zwischenstop am Spielplatz gemacht und 
sind dann gestärkt weiter gewandert.
Unsere Erzieherinnen haben dann Feuer gemacht und wir 
haben dann unsere leckeren Würstchen gegrillt und gemein-
sam gegessen.
Zum Nachtisch gab es dann noch ein leckeres Eis und unsere 
Mamas haben uns dann um 14 Uhr dort abgeholt.
Wir hatten wunderschöne Naturtage bei denen wir spannende 
Sachen erlebt haben und uns richtig austoben konnten.

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?
Im Notfall kann das entscheidend sein für rasche Hilfe 

durch einen Arzt oder den Rettungsdienst.
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Kindergarten Jörgle

Jede Menge Naturerlebnisse für „ Groß und Klein“ bei 
unserer Naturwoche vom 19. – 23.Juni 2023
Wir Jörglekinder waren bei sommerlichen Temperaturen in 
Kleingruppen, jeden Tag an verschiedenen Plätzen unter-
wegs. Da gab es immer viel den anderen Kindern und Eltern 
zu berichten.

Erlebnisse der „ Kleinen “:
Die Gruppe der „Kleinen“ eroberte den Wald. Im Wald ge-
stalteten wir ein Mandala mit unterschiedlich, gesammelten 
Naturmaterialien. Bei der Walderkundung entdeckten wir auch 
Ameisen und Spinnen. In unseren mitgebrachten Becherlupen 
konnten die kleinen Tiere von uns genau beobachtet werden.
Viel Spaß hatten wir an einem anderen Tag auf dem Brunn-
äckerspielplatz. Bei dieser Hitze war jede Wanderung wirklich 
anstrengend und herausfordernd für uns alle.
Die  Obstwiesenwanderung hat uns auch sehr gefallen. Nach 
dem Picknick in der Natur haben wir neben verschiedenen 
Bäumen so allerhand Tiere gefunden. Darunter waren wun-
derschöne Schmetterlinge, Gras Hüpfer, Grillen und natürlich 
unterschiedliche Vögel mit ihren Vogelstimmen.
An einem anderen Tag durften wir sogar die Schafe besuchen, 
doch denen war so heiß, dass sie sich in den Wagen, in den 
Schatten gelegt hatten.
Am Freitag startete unsere Gruppe der „Kleinen“  nach der 
gemeinsamen Stärkung zur Schatzsuche. Voller Begeisterung 
lösten wir in der Gruppe die gestellten Aufgaben mit viel 

Eifer. Wir Kinder trauten uns sogar eine Zitrone zu probieren. 
Nachdem wir noch gemeinsam ein Puzzle zusammengesetzt 
hatten, konnten wir tatsächlich den Schatz finden. Das war 
super!

Erlebnisse der „Mittleren“:
Auch wir, die Gruppe der „Mittleren“ hatten viele tolle Be-
gegnungen und Erlebnisse während unserer Naturwoche. Hier 
ein kleiner Einblick.
Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch bei dem Stall von 
Familie Euchner. Vielen Dank, dass wir dies erleben durften. 
Im Stall bewunderten wir die großen und kleinen Rinder. Fas-
ziniert von den mächtigen Tieren trauten sich sogar einige 
von uns, die Rinder zu füttern. Das war wirklich mutig. Die 
Zeit auf dem Hof verging leider wie im Fluge. Wir wollten gar 
nicht mehr gehen, aber dann entdeckten wir noch die Gänse. 
Auch die Pferde, Schafe und die Hühner konnten wir besuchen 
und beobachten.
An einem Tag durfte unsere Gruppe sogar die Wiesenhüpfer 
besuchen. Wir wurden herzlich von den Wiesenhüpfer-Kin-
dern und Erziehern begrüßt. Wir konnten miterleben, was 
die Wiesenhüpfer so machen. Gemeinsam haben wir gefrüh-
stückt und anschließend noch zusammen gespielt. Danke für 
den tollen Tag bei Euch Wiesenhüpfer!
Am Mittwoch ging es dann gemeinsam mit der Gruppe der 
„Großen“ zum Waldspielplatz. Dort haben wir ein Babyvögel-
chen entdeckt und mit Abstand beobachtet. Das war wirklich 
süß. Nach einiger Zeit verdunkelte sich der Himmel und unsere 
Erzieher beschlossen daraufhin alles zusammenzupacken 
und Richtung Kindergarten aufzubrechen. Aber wirklich weit 
sind wir leider nicht gekommen. Als erstes kamen vereinzelt 
riesige Tropfen auf uns Kinder und dann kam ein richtiges 
Gewitter mit genügend Regen. Dank Familie Frischknecht 
durften wir uns im Vorraum der Rienzbühlhalle unterstellen. Ein 
Highlight für uns Kinder war die Rückfahrt im Pritschenwagen 
vom Bauhof. Vielen Dank für die aufregende „Taxifahrt“.
Ein weiterer Höhepunkt unserer Naturwoche waren die vielen 
Weinbergschnecken, die nach dem Regen herausgekrochen 
waren. Am Grafenberg gab es vieles für uns Kinder zu be-
staunen. Wir haben sogar ein Schaf entdeckt, welches sich 
versteckt hatte. Wir sind eben die Forscher und Entdecker 
vom Jörgle Kindergarten.
Am Freitag war unser letzter Tag angebrochen. Auf dem Weg 
zum Grafenberg konnten wir Kinder einige Aufgaben und 
Rätsel lösen. Das hat uns allen viel Spaß gemacht und war 
wirklich spannend. Dann ging es wieder zurück zum Kinder-
garten.

Erlebnisse der „Großen“:
Während der fünf Tage in der Natur konnten wir „Großen“ so 
allerhand entdecken und erleben.
Auch wir durften die Rinder besuchen und einige aus unserer 
Gruppe trauten sich sogar ein besonders verschmustes Rind 
zu streicheln. Die anderen Tiere und die Gerätschaften beein-
druckten uns sehr. Nachdem wir uns endlich von den Rindern 
verabschiedet hatten ging es noch in das nahegelegte Wald-
stück. Dort
befreiten wir einen umgestürzten Baum von der Muttererde. 
Auch einen Jägerhochsitz wurde von uns Kindern entdeckt.
Am Dienstag ging es dann in die Nähe vom Peterswäldchen. 
Dort haben wir zwei kleine Lager gebaut. Eines davon, wo 
sogar unsere Mützen Platz hatten und ein weiteres Lager als 
Unterschlupf für Tiere. Im Wald haben wir so viele unterschied-
liche Materialien gefunden. Einige von unserer Gruppe haben 
wunderschöne Mobiles hergestellt. Mit Hilfe von unseren 
mitgebrachten Sägen konnten wir Äste in der gewünschten 
Läge absägen, damit wir sie weiter verarbeiten konnten. Mit 
Schnitzmesser durften wir anschließend die zurechtgesägten 
Äste bearbeiten. Das Schnitzen hat uns echt Spaß gemacht.
Den Mittwoch haben wir mit der Gruppe der Großen verbracht. 
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Ein weiteres Ausflugsziel war der Besuch des „Brünneles“. 
Allein der Weg dorthin war ein großes Erlebnis. Endlich am 
Brünnele angekommen, konnten wir mit Wasser arbeiten und 
die Schlucht mit Hilfe von langen Seilen erklimmen. Das war 
teilweise ganz schön gefährlich, aber wir Kinder haben es alle 
gut gemeistert.
Ein wirklich besonderer Abschluss fand für uns Kinder am Frei-
tag statt. Unser Abschlussfest konnte bei tollem Wetter be-
ginnen. Wir „Großen“ beendeten unsere Naturwoche mit einer 
besonderen Schnitzeljagd. Wir mussten große Röhren finden 
und viele Aufgaben im Team lösen. Es gab unter anderem 
eine Fehlersuche, Zuordnung von Waldtieren, Schnecken-
häusersuche, Bäume bestimmen und viele andere spannende 
Aufgaben. Auch eine kleine Schatzkiste wurde von uns Kinder 
gefunden.
Unser Abschlussfest von der erlebnisreichen Naturwoche 
fand mit allen Gruppen im Kindergarten ein tolles gemein-
sames Picknick statt. Es gab für alle hungrigen Kinder und 
Erzieher leckere Hot-Dogs und anschließend ließen wir uns 
ein kühles Eis schmecken.
Das war für uns Jörglekinder ein super Abschluss von einer 
tollen Naturwoche!!!
Wir freuen uns jetzt schon auf eine Fortsetzung! (A.B)

Mitteilungen anderer Behörden

Sitzung Verwaltungsausschuss
Einladung und Tagesordnung
Sitzung am Montag, den 17.07.2023, 15:00 Uhr,
im Sparkassen-Forum der Kreissparkasse, 
Schönbeinstraße 11, 72555 Metzingen.

Öffentlich
1. Vorstellung des Polizeilichen Kriminalitätsberichts 2022
2. Umsetzung Wanderkonzeption;
3. Eckpunkte der Vergabe der Wanderwegebeschilderung
4. Erster Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge 

und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlun-
gen im Rechnungsjahr 2023

5. Mitteilungsvorlage
6. Personalbedarfsbemessung Allgemeiner und Besonderer 

Sozialer Dienst im Kreisjugendamt - Aufhebung von Sperr-
vermerken

7. Personalbericht 2023
8. Mitteilungsvorlage
9. Mitteilungen/Anfragen

An die öffentliche Sitzung schließt sich eine nichtöffentliche 
Sitzung an.

Mit freundlichem Gruß

gez. Dr. Ulrich Fiedler
Landrat

L383, Radwegsanierung zwischen Reutlingen-
Gönningen und Mössingen-Öschingen
Fertigstellung der Bauarbeiten
Das Regierungspräsidium Tübingen hat seit 30. Mai 2023 
mehrere schadhafte Abschnitte des Radweges zwischen 
Reutlingen-Gönningen und Mössingen-Öschingen erneuern 
lassen. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit und der Substanzerhaltung der Infrastruktur. Im 
Zuge der Baumaßnahme erfolgte in mehreren Teilabschnitten 
mit einer Gesamtlänge von rund 500 Metern ein Austausch 
der Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht. Aufgrund von tie-
fergehenden Setzungen und in der Folge umfangreicheren 
erforderlichen Untergrundverbesserungen hat sich der Ab-
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schluss der Arbeiten um eine Woche verzögert. Der Radweg 
ist seit Donnerstag, 29. Juni 2023, wieder befahrbar. Kosten: 
Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 83.000 
Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen. 
Das Regierungspräsidium bedankt sich bei allen betroffenen 
Anliegern und Verkehrsteilnehmern für ihre Geduld und ihr 
Verständnis für die entstandenen Behinderungen und Ein-
schränkungen während der Bauzeit. Hinweis für die Redak-
tionen Für Fragen zu dieser Pressemitteilung steht Ihnen Herr 
Matthias Aßfalg, Pressesprecher, Tel.: 07071/757-3008, gerne 
zur Verfügung.

Retten – Löschen – Bergen – Schützen 
Rund zwölf Millionen Euro für die Feuerwehren im Regie-
rungsbezirk Tübingen – erneut alle förderfähigen Anträge 
bewilligt!
„Durch die Förderung des Feuerwehrwesens stärken wir den 
Menschenund Sachschutz im Regierungsbezirk Tübingen 
ebenso wie das Ehrenamt der Feuerwehr. Mit den Zuschüs-
sen erhalten die Gemeinden und Landkreise eine spürbare 
Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem 
Feuerwehrgesetz. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf 
Fahrzeugen und Feuerwehrhäusern,“ erläuterte Regierungs-
präsident Klaus Tappeser. Die Landeszuwendungen zur Pro-
jektförderung des Feuerwehrwesens betragen im Regierungs-
bezirk Tübingen dieses Jahr rund 9,3 Millionen Euro und 
die Pauschalförderung weitere rund 2,6 Millionen Euro. Das 
Regierungspräsidium Tübingen hat dieser Tage die Bewil-
ligungsmitteilungen zur Feuerwehrförderung an die Land-
kreise und die Stadt Ulm versandt und den Landratsämtern 
die Haushaltsmittel zur Unterstützung der kreisangehörigen 
Gemeinden zugewiesen. Insgesamt wurden im Regierungs-
bezirk Tübingen 147 förderfähige Anträge auf Zuwendungen 
zur Projektförderung mit einer Antragssumme von rund 9,3 
Millionen Euro eingereicht. Alle diese Maßnahmen konnten 
gefördert werden. Unterstützt werden insbesondere die Be-
schaffung von Fahrzeugen und der Bau bzw. die Erweiterung 
von Feuerwehrhäusern. Im Wesentlichen handelt es sich um 
folgende Projekte: 
• 34 Löschfahrzeuge 
•  18 Neubauten oder Erweiterungen/Umbauten von Feuer-
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• 3 Drehleiter-Fahrzeuge 
• 9 Gerätewagen (Logistik bzw. Transport) 
• 5 Rüstwagen 
•  11 Netzersatzanlagen für Feuerwehrhäuser (für einen evtl. 

Stromausfall) 
• 4 Einsatzleitfahrzeuge 
• 28 Mannschaftstransportwagen 
• 181 Digitalfunkgeräte 

Für die Projekte der Landkreise, der Stadt Ulm und des Kreis-
feuerlöschverbandes Biberach hat das Regierungspräsidium 
Tübingen in diesem Jahr in zehn Fällen Zuwendungsmittel 
bewilligt, und zwar in Höhe von 760.548 Euro. Über diese 
Förderung von Projekten der Landkreise und des Kreisfeuer-
löschverbandes Biberach entscheidet das Regierungsprä-
sidium in eigener Zuständigkeit. Bei der Projektförderung der 
Gemeinden erstellen dagegen die Landratsämter die Bewil-
ligungsbescheide. Insoweit verteilt das Regierungspräsidium 
Tübingen lediglich die Mittel an die Landratsämter. Dies erfolgt 
auf Basis von priorisierten Maßnahmenlisten, die die Land-
ratsämter dem Regierungspräsidium vorgelegt haben. Neben 
der Projektförderung fördert das Land Baden-Württemberg 
mit einer pauschalen Zuwendung pro Feuerwehrangehörigem 
bzw. Angehörigem der Jugendfeuerwehr Ausbildungskosten, 
Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung sowie den Betrieb 
von Werkstätten. Für das Jahr 2023 beträgt diese Pauschal-
förderung im Regierungsbezirk Tübingen insgesamt knapp 

2,6 Millionen Euro. Zudem stehen dem Regierungsbezirk Tü-
bingen Mittel für die Unfallfürsorge der Feuerwehrangehörigen 
sowie Sachmittel in Höhe von 600.000 Euro zur Verfügung. 

Volkshochschule
Metzingen-Ermstal
Außenstelle Grafenberg

Die Volkshochschule Metzingen ist aufgrund von krankheits-
bedingtem Ausfall auf der Suche nach neuen Kursleitenden 
für Fitness- und Gymnastikkurse. 
Sie hätten Interesse? Dann melden Sie sich gerne per Mail 
(grafenberg@vhs-metzingen.de) oder telefonisch unter 07123 
9293-25. Wir freuen uns auf Sie!

Noch freie Plätze für den Nähkurs am Samstag, den 08.07.2023:
In diesem Crash-Näh-Kurs wird ein Kleidungsstück (Hose, 
Bluse, Rock, o.Ä.) an einem Tag genäht. Wäre dies nicht auch 
was für Sie? Mit ein wenig Erfahrung und Spaß am Nähen kann 
es losgehen. (Anfänger sind auf Anfrage gerne willkommen). 
Die Kursleiterin steht für evtl. Rückfragen wegen Schnitten 
und Stoffen gerne zur Verfügung.
Status: Plätze frei
Kursnr.: BG23605
Beginn: Sa., 08.07.2023, 09:00 - 16:00 Uhr
Kursort: Rienzbühlhalle, Hermann-Bader-Raum
Gebühr: 42,00 €

Apotheke

Donnerstag, 06.07.2023
Adler-Apotheke Metzingen
Schönbeinstr. 5, 72555 Metzingen
Tel. 07123 - 1 48 91

Freitag, 07.07.2023
Stadt-Apotheke Neuffen
Hauptstr. 8, 72639 Neuffen
Tel. 07025 - 22 00

Samstag, 08.07.2023
Grafenberg-Apotheke
Nürtinger Str. 5, 72661 Grafenberg
Tel. 07123 - 3 38 00

Sonntag, 09.07.2023
Steinach-Apotheke Nürtingen
Steinengrabenstr. 17, 72622 Nürtingen
Tel. 07022 - 3 47 47

Montag, 10.07.2023
Bahnhof-Apotheke Metzingen
Schönbeinstr. 20, 72555 Metzingen
Tel. 07123 - 1 42 52

Dienstag, 11.07.2023
Apotheke Neckarburg
Karlstr. 1, 72654 Neckartenzlingen
Tel. 07127 - 23 72 20

Mittwoch, 12.07.2023
Steinach-Apotheke Reutlingen
Steinachstr. 23, 72770 Reutlingen (Betzingen)
Tel. 07121 - 5 47 91

Donnerstag, 13.07.2023
Apotheke Rossdorf im Ladenzentrum
Dürerplatz 8, 72622 Nürtingen (Rossdorf)
Tel. 07022 - 4 33 33
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Kulturecke
Veranstaltungen der Gemeinden
Bempflingen, Grafenberg, Großbettlingen,
Kohlberg, Neckartailfingen, Riederich

Kinoprogramm luna filmtheater, Metzingen
Donnerstag, 06.07.
18:00 Uhr: Asteroid City
20:15 Uhr: Die Unschärferelation der Liebe

Freitag, 07.07.
18:00 Uhr: Asteroid City
20:15 Uhr: Die Unschärferelation der Liebe

Samstag, 08.07.
16:00 Uhr: Der Super Mario Bros. Film
18:00 Uhr: Asteroid City
20:15 Uhr: Die Unschärferelation der Liebe

Sonntag, 09.07.
18:00 Uhr: Sleep Paralysis
20:15 Uhr: Asteroid City

Montag, 10.07.
18:15 Uhr: Die Unschärferelation der Liebe
20:15 Uhr: Asteroid City

Dienstag, 11.07.
18:15 Uhr: Die Unschärferelation der Liebe
20:15 Uhr: Asteroid City

Mittwoch, 12.07.
18:15 Uhr: Die Unschärferelation der Liebe
20:15 Uhr: Asteroid City

www.luna-metzingen.de

Was sonst noch interessiert

Gelungener Auftakt für das STADTRADELN
Seit Samstag, 24. Juni 2023, werden beim STADTRADELN 
wieder geradelte Kilometer für den Klimaschutz gesammelt. 
Zum Auftakt waren die Radelnden am Sonntag nach Hay-
ingen eingeladen. Rund 70 Radelnde sind dem Aufruf gefolgt 
und nahmen an den Sterntouren ab Engstingen, Münsingen, 
Reutlingen und Trochtelfingen teil. Zudem nutzen weitere 
Radfahrerinnen und Radfahrer das sonnige Wetter, um bei der 
Auftaktveranstaltung vorbeizukommen.
„Es freut mich, dass knapp 200 Radelnde der Einladung 
des TSV Hayingen gefolgt sind, um mit uns den Start des 
STADTRADELNs zu feiern und uns zum Thema Radverkehr 
auszutauschen“ so Frau Ulrike Holzbrecher, Bürgermeisterin 
der Stadt Hayingen. Vor Ort bot der ADFC Reutlingen Fahr-

radcodierungen zur Diebstahlsicherung an. Beim Stand von 
Mythos Schwäbische Alb konnten sich die Besucherinnen 
und Besucher zu Freizeittipps und Ausflugszielen beraten 
lassen. Auch die Radverkehrskoordinatorinnen des Land-
kreises Reutlingen waren anzutreffen. Sie ermutigten die Teil-
nehmenden am „Wünsche-Fahrrad“ Ideen zur Radinfrastruk-
tur mitzuteilen und auf einer Landkreiskarte arte Punkte zu 
markieren, an welchen sie sich unsicher fühlen.
Nach einem gelungenen Auftakt heißt es nun, gemeinsam 
Kräfte mobilisieren und weiter für den Klimaschutz zu radeln. 
Wer bislang noch nicht registriert ist, kann dies noch nach-
holen und auf www.stadtradeln.de/landkreis-reutlingen die 
eigene Gemeinde auswählen.

Weitere Aktion zum STADTRADELN
Weitere Aktionen im Rahmen des STADTRADELNs sind ge-
plant:
Bei der STADTRADELN-Schnitzeljagd gilt es die 17 nach-
haltigen GeoTürle zu finden und Stempel zu sammeln: 
www.kreis-reutlingen.de/stadtradeln

Bei der Abschlussveranstaltung am Freitag, 14. Juli 2023, 
können die Radfahrenden in der Charlottenstraße in Reut-
lingen (Eingang Pomologie) von 13 bis 19 Uhr ihr Rad und 
die sicherheitsrelevanten Bauteile kostenlos durchchecken 
lassen. Außerdem besteht die Möglichkeit zum Austausch-
mit den Radverkehrskoordinatoren des Landkreises und der 
Stadt Reutlingen.

Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen 
e.V. ausgezeichnet
Die Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen e.V. wurde am 
23. Juni 2023 in Warnemünde mit dem 24. „mobil und sicher“ 
- Preis Gold in Warnemünde ausgezeichnet. Der Landkreis 
Reutlingen konnte sich gegen 21 Mitbewerber durchsetzen 
und mit seinem Projekt „Kinder in Bewegung“ überzeugen.
Der Preis wird bundesweit und jährlich von der Zeitschrift „mo-
bil und sicher“ ausgeschrieben und ist mit 1.550 Euro dotiert. 
Stifter der Preise ist der Verlag Max Schmidt-Römhild in Lü-
beck, wo das Magazin seit 1994 verlegt wird. Gesucht waren 
Verkehrswachten, die im Jahr 2022 mit einer herausragenden 
Verkehrssicherheitsaktion das Interesse der Menschen und 
Medien auf sich gezogen haben.
Über das Projekt
Pedalos, Laufräder oder Wippen: „Kinder in Bewegung“ för-
dert Schulkinder bereits ab der 1. und 2. Klasse gezielt 
unterschiedlichsten Spielzeugen, um sie in den Schulpausen 
zu mobilisieren. In Absprache mit dem Schulamt erfolgt eine 
Testphase mit anschließender Evaluation. Motorische und 
kognitive Fähig- und Fertigkeiten werden durch das Projekt 
gefördert, z. B. Grob- und Feinmotorik, Körperbewusstsein, 
Sinnesfunktionen, Tastsinn, Flexibilität. Zur Vorbereitung für 
die Radausbildung, trainieren die Schulkinder beispielsweise 
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ihren Gleichgewichtssinn und die Wahrnehmung der Umge-
bung. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von 
Kreisverkehrswacht, Landkreis und Pedalo-Academy.

Aktion „Der Landkreis lächelt“: Erster Tour-
Stopp in Metzingen
Ein Stuhl, eine weiße Leinwand, gute Beleuchtung und eine 
große Kamera: Das sind die wichtigsten Bestandteuke des 
mobilen Fotostudios von Wolf Nkole Helzle. Am morgigen 
Dienstag, den 4. Juli, von 10-18 Uhr startet er seine Tour durch 
den Landkreis Reutlingen in der Metzinger Ochsenkelter.
Das Landratsamt lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, Teil des 
Kunstprojektes „Der Landkreis lächelt“ zu werden. Alle Por-
trätfotos werden im Anschluss übereinandergelegt, sodass 
daraus DAS Gesicht des Landkreises Reutlingen entstehen 
kann.

Stadtradeln-Schnitzeljagd 2023: Jokerstempel
Auch 2023 nimmt der Landkreis Reutlingen wieder an der 
Aktion „Stadtradeln“ teil: Vom 24. Juni bis 14. Juli heißt es 
wieder um die Wette radeln, möglichst viele Alltagswege mit 
dem Fahrrad zurücklegen und bewusst auf die Nutzung des 
eigenen PKW’s zu verzichten.
In diesem Jahr neu hinzugekommen ist die Stadtradeln-
Schnitzeljagd. Hier gilt es, die 17 nachhaltigen GeoTürle bei 
Radtouren zu entdecken und Stempel zu sammeln. Falls nicht 
alle 17 GeoTürle gefunden werden können Bürgerinnen und 
Bürger ihren Jokerstempel bei dem Jubiläumsprojekt „Der 
Landkreis lächelt“ abholen.
Alle eingesandten Stempelkarten mit mindestens neun Stem-
peln nehmen automatisch an der Verlosung des regionalen 
Päckles teil.

Alle Fototermine im Überblick
Helzle fotografiert an allen Standorten auf seiner Tour jeweils 
von 10-18 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
4. Juli: Metzingen, Ochsenkelter
5. Juli: Pfullingen, Stadtbücherei, Passy-Platz 1
6. Juli:  Reutlingen, Kulturpark Reutlingen-Nord, Rapperts-

hofen 4
11. Juli: Münsingen, KULTSPACE 2.0, Uracher Str. 5
12. Juli: Bad Urach, Amanduskirche, Gabriel-Biel-Platz 2
Schnell sein lohnt sich! Denn die ersten zehn Bürgerinnen und 
Bürger, die sich bei jedem Tour-Stopp fotografieren lassen, 
bekommen eine Tafel der leckeren Landkreisschokolade ge-
schenkt!

Die Enthüllung des Kunstwerks
Das fertige Kunstwerk wird am 21. Oktober auf der Kunst- und 
Kulturmesse im Achalm Hof Reutlingen enthüllt.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen als Danke-
schön außerdem eine Postkarte mit dem Kunstwerk.

Seminare „Obstsorten bestimmen“ und 
„Mostseminar“ im Streuobstparadies
Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies bietet erneut Se-
minare zur Bestimmung regionaler Obstsorten an. Erstmalig 
mit dabei: ein 1-Tages Kurs für Einsteiger. Zudem Seminare 
für Anfänger und Fortgeschrittene rund um das schwäbische 
Nationalgetränk.
Alte Bewirtschaftungstechniken erleben derzeit eine Renais-
sance. Ob Sensen mähen, Einwecken oder Mosten – das 
Wissen früherer Generationen ist wieder schwer gefragt. Für 
all diejenigen, die gerne mal einen Most aus dem eigenen 
Obst herstellen wollen oder mehr über die vielfältigen Sorten 
der eigenen Streuobstwiese lernen möchten, bietet der Verein 
Schwäbisches Streuobstparadies e.V. auch in diesem Jahr 
wieder Most- und Sorten-Seminare für Anfänger und Fort-
geschrittene an. 

Most-Seminare für Anfänger und Fortgeschrittene
Schon in den letzten neun Jahren erfreuten sich die Most-
Seminare des Streuobstparadieses großer Beliebtheit. Die 
Anfänger-Seminare vermitteln Grundkenntnisse zur erfolg-
reichen Most-Bereitung und sind für Teilnehmer ohne oder 
mit geringen Vorkenntnissen konzipiert. Inhalte sind der Ver-
arbeitungsprozess, die alkoholische Gärung, Stabilisierung 
und Lagerung sowie Sensorik und Geschmack. Praxisübun-
gen und Materialkunde sowie Bezugsquellen unterbauen die 
theoretischen Inhalte.
Die Fortgeschrittenen-Seminare vermitteln Kenntnisse zum 
Potential der Ausgangsware, Ausbau und Schönung, Fehler 
und deren Behebung, sowie zur Sensorik. In Praxisübungen 
werden Geschmackssinn und Urteilsvermögen geschult. Ei-
gene Moste können mitgebracht, verkostet und besprochen 
werden. Der Gastronom und Brenner August Kottmann aus 
Bad Ditzenbach entführt die Teilnehmer einen Tag lang in die 
Welt des Mostes und beantworten alle Fragen rund um das 
Thema. Unterstützt wird das Seminar von der Firma Karl Bock-
meyer Kellereitechnik GmbH aus Nürtingen.

Anfänger-Seminar „Most und Obstwein selbst gemacht!“
Samstag, 02. September 2023, 09:00-18:00 Uhr
Haus des Gastes, Helfenstein Straße 20, 
73342 Bad Ditzenbach

Fortgeschrittenen-Seminar „Most und Obstwein selbst 
gemacht!“
Samstag, 09. September 2023, 09.00-18.00 Uhr
Haus des Gastes, Helfenstein Straße 20, 
73342 Bad Ditzenbach
Die Teilnahmegebühr beträgt € 95,00 p.P.. Direkte Mitglieder 
des Vereins Schwäbisches Streuobstparadies e.V. zahlen nur 
€ 85,00 p.P.. Im Beitrag ist ein umfassendes Skript, ein Most-
Glas, Tagungsverpflegung sowie ein Vesper zur Obstwein-
Verkostung enthalten.

Most-Seminare für Anfänger und Fortgeschrittene
Auf die Vielfalt kommt es an! Das gilt besonders für die 
schwäbischen Streuobstwiesen. Im Gegensatz zu Erwerbs-
Obstanlagen, auf denen nur wenige unterschiedliche Sorten 
vorkommen, ist die Vielfalt an Arten und Sorten in Streuobst-
wiesen fast unüberschaubar. Die Sorten unterscheiden sich 
nicht nur in ihrem Erntezeitpunkt, sondern auch in ihrer Ver-
wendungsweise. Der Erhalt einer möglichst großen Vielfalt ist 
nicht nur aus ideelen Gründen äußerst wichtig, denn regionale 
Sorten sind eine wertvolle genetische Ressource im Hinblick 
auf die Züchtung zukünftiger – klimaresistenter – Sorten.
Diesen Herbst erstmalig ein Einstieger-Seminar zur Sorten-
kunden unter dem Motto „Kurz und Knackig“ an. Das Semi-
nar richtet sich an interssierte Laien, die z.B. eine eigene Wiese 
besitzen und wissen möchten, welcher Apfel dort eigentlich 
wächst und wie man ihn verwertet. Vermittelt werden Grund-
kenntnisse zur Bestimmung der gängigsten Apfelsorten der 
Region. Regionale Sorten werden gemeinsam bestimmt und 
besprochen. Ein Besuch des Obstsortenlehrpfad mit Erörte-
rung von sortentypischem Habitus und Wuchsform rundet 
den Tag ab. Durch den Tag führt Brenner und Gastronom 
August Kottmann aus Bad Ditzenbach.

Einsteiger-Seminar „Kurz und knackig: Obstsorten be-
stimmen“  
Samstag, 30. September 2023 von 09:30 bis 16:00 Uhr im 
Haus des Gastes in Bad Ditzenbach
Die Teilnahmegebühr: € 80,00 p.P. für Nicht-Mitglieder und € 
70,00 für direkte Mitglieder im Verein Schwäbisches Streu-
obstparadies e.V.. Im Beitrag ist ein umfassendes Skript, 
sowie Tagungsverpflegung enthalten.
Zudem bietet der Verein Schwäbisches Streuobstparadies 
im Herbst erneut den beliebten 2-tägigen Klassiker für 
pomologisch Interessierte an.
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Am 1. Seminartag werden zunächst Methoden zur Sorten-
bestimmung angewendet und der Gebrauch der Bestim-
mungsliteratur erläutert. Im Anschluss werden regionale Sor-
ten gemeinsam bestimmt und besprochen. Am 2. Seminartag 
werden die grundlegenden Inhalte vertieft. Dann folgt ein 
Sortenspaziergang, auf dem Sorten gesichtet, gesammelt 
und bestimmt werden. Abschließend können die Seminar-
teilnehmer ihre mitgebrachten Sorten aus dem heimischen 
Garten und von der Streuobstwiese von den Referenten und 
der Gruppe bestimmen lassen.

Das Seminar richtet sich an ambinionierte Einsteiger in die 
Pomologie, die bereits 5 Sorten sicher erkennen können. 
Durch das 2-tägige Seminar führt Fachberater, Sortenkenner 
und Streuobst-Pädagoge Thilo Tschersich aus Beuren.

Einsteiger-Seminar „Obstsorten bestimmen“
Teil Samstag, 16. September 2023 von 10-16:30 Uhr
Teil Samstag, 30. September 2023 von 10-16:30 Uhr 
jeweils im Obstbaumuseum Glems
Die Teilnahmegebühr beträgt € 135 p.P. für Mitglieder des 
Vereins Schwäbisches Streuobstparadies, bzw. € 145 für 
Nicht-Mitglieder. Darin beinhaltet ist ein umfassendes Skript, 
sowie Tagungsverpflegung. Die notwendige Bestimmungs-
literatur („Farbatlas alte Obstsorten“, Ulmer Verlag) ist von 
Ihnen unbedingt selbst mitzubringen.

Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle des Schwäbischen 
Streuobstparadieses per Mail unter kontakt@streuobst-pa-
radies.de entgegen. Die Ausschreibung zu den Seminaren 
sowie weitere Infos sind auch auf der Internetseite www.
streuobstparadies.de zu finden.

Träume von Gärten, Landschaft und Himmel 
Vernissage mit Rahmenprogramm zur neuen Wechsel-
ausstellung im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb 
Unter dem Titel „Träume von Gärten, Landschaft und Himmel“ 
stellt Hannelore Drost-Irion aus Munderkingen Bilder aus 
ihrem Werk im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb aus. 
Die Arbeiten auf Leinwand zeigen Gärten, dörfliche Szenen, 
Natur- und Himmelsimpressionen. Zu sehen sind die Bilder bis 
29. Oktober 2023 im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb in 
Münsingen-Auingen. Zur Vernissage am 7. Juli 2023 ab 19.00 
Uhr sind Kunst- und Kulturinteressierte herzlich eingeladen. 
Das Biosphärenzentrum Schwäbische Alb zeigt ab Juli 2023 
für vier Monate eine neue Wechselausstellung. Besuchende 
haben in diesem Zeitraum die Möglichkeit neben der interakti-
ven Dauerausstellung zum von der UNESCO ausgezeichneten 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb und zu den ausgestellten 
Exponaten zum Geopark Schwäbische Alb auch spannende 
künstlerische Eindrücke mitzunehmen. Hannelore Drost-Irion 
verwendet für ihre Werke zumeist Ölfarbe auf Leinwand mit 
Acryl als Hintergrund. Für plastische Effekte kommen zudem 
gelegentlich auch Sand und Papier zum Einsatz. Ihr Span-
nungsbogen erstreckt sich sowohl über das gegenständliche 
Motiv, Farbkompositionen als auch über die abstrakte Malerei, 
dargestellt in ihren neuesten Werken. 
Zur Vernissage am Freitag, 7. Juli 2023 um 19.00 Uhr im 
Biosphärenzentrum Schwäbische Alb, Biosphärenallee 2-4, 
72525 Münsingen-Auingen ist die Öffentlichkeit bei freiem 
Eintritt herzlich eingeladen. Neben der Vorstellung der Künst-
lerin und einem Rundgang durch die neue Ausstellung bietet 
die Seite 2 Vernissage ein abwechslungsreiches Rahmen-
programm. Umrahmt von Klaviermusik von David Danka 
werden zwei schwäbische Märchen von der Malerin und 
Märchenerzählerin Hannelore Drost-Irion vorgetragen. Bei 
einem Sektempfang besteht für die Besucherinnen und Be-
sucher auch die Möglichkeit mit der Künstlerin in Austausch zu 
treten. Weitere Informationen: Die neue Ausstellung „Träume 
von Gärten, Landschaft und Himmel“ ist Teil des Jahres-

programms im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb und 
kann bis 29. Oktober 2023 zu den üblichen Öffnungszeiten 
des Biosphärenzentrums besucht werden. Weitere Informa-
tionen unter: https://www.biosphaerengebietalb.de/erleben-
geniessen/biosphaerenzentrum Informationen zur Künstlerin: 
Hannelore Drost-Irion, lebt und arbeitet in Munderkingen. Den 
Einstieg in die Malerei nahm sie über die Aquarell- und Pas-
tellmalerei. Beim Malen mit Acrylfarben hat sie die Methode 
gefunden, in der sich ihre Eindrücke und Visionen am besten 
umsetzen lassen. Ihre Arbeiten sind sowohl gegenständlich 
als auch Farbkompositionen, umfassen Collagen und ex-
perimentelle Kunst. Ihre Motive kommen aus der Natur – es 
finden sich aber auch abstrakte Formvariationen darunter. 
Ihre Ausbildung erfolgte durch den Unterricht bei verschie-
denen Kunstpädagogen am Heimatort und in der näheren 
Umgebung sowie durch Seminare in verschiedenen Bildungs-
stätten. Durch den regelmäßigen Austausch im Kunstkreis 
Sigmaringen und durch den Besuch des kreativen Zentrums 
für freies Zeichnen und Malen in Bad Schussenried entstehen 
laufend neue Ideen und Arbeiten. Neben der Malerei ist die 
Künstlerin auch als Erzählerin von Märchen für Kinder und 
Erwachsene aktiv.

OEW Breitband GmbH erhält Landesförder-
bescheid für den Breitbandausbau im  
Landkreis Reutlingen
Der Landkreis Reutlingen kann sich über einen Zuwendungs-
bescheid für den Breitbandausbau in Höhe von rund 50 
Millionen Euro freuen, den Thomas Strobl, Stellvertretender 
Ministerpräsident und Minister des Inneren, für Digitalisierung 
und Kommunen, am Montag, 3. Juli 2023, in der Landeshaupt-
stadt übergab.
Herr Landrat Dr. Ulrich Fiedler begrüßt die Förderzusage des 
Landes sehr: „Für eine zukunftsfähige Infrastruktur im länd-
lichen Raum bleibt der Ausbau schneller Internetanschlüsse 
eine der wichtigsten Aufgaben. Deshalb freue ich mich ge-
meinsam mit den beteiligten Bürgermeistern sehr über die 
Förderzusage, die es unseren Städten und Gemeinden er-
möglicht, die Digitalisierung im Landkreis Reutlingen weiter 
voranzutreiben.“
Nicht ohne Grund kann sich der Landkreis über eine solch 
hohe Förderzusage freuen: Bereits seit 2016 beschäftigt der 
Landkreis eine Breitbandkoordinatorin, die zusammen mit 
den Städten und Gemeinden, den interkommunalen Ausbau-
verbünden und den Netzbetreibern den Breitbandausbau im 
Landkreis voranbringt, Informationen bündelt und eine Über-
blick über die Ausbauaktivitäten bereit hält. Diese intensive 
Netzwerkarbeit hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die 
Städte und Gemeinden 2021 eine gemeinsame Absichtserklä-
rung über das Ziel eines flächendeckenden glasfaserbasierten 
Netzausbaus im Landkreis verfasst und sich intensiv mit dem 
Breitbandausbau beschäftigt haben. Nun können die Früchte 
der gemeinsamen Arbeit geerntet werden.

Graue-Fleckenförderung für neun Kommunen im Kreis
Bewilligt wurden die Gelder für Ausbauprojekte im Graue-
Flecken-Förderprogramm, einer Förderung von Gebieten mit 
einer Downloadgeschwindigkeit von weniger als 100 Mbit/s, in
• Bad Urach (rd. 7,9 Mio. Euro),
• Dettingen an der Erms (rd. 5,3 Mio. Euro),
• Eningen unter Achalm (rd. 5,4 Mio. Euro),
• Grabenstetten (rd. 3,6 Mio. Euro),
• Hülben (rd. 1,6 Mio. Euro),
• Pfullingen (rd. 8,5 Mio. Euro),
• Pliezhausen (rd. 6,9 Mio. Euro),
• St. Johann (rd. 8,9 Mio. Euro) und
• Wannweil (rd. 2,0 Mio. Euro).

Diese Kommunen haben sich im Vorfeld für den Ausbau der 
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grauen Flecken über die OEW Breitband GmbH entschie-
den. Für diese Kommunen heißt dies konkret, dass die OEW 
Breitband GmbH mit Eigenmitteln der OEW und den Förder-
mitteln des Bundes- und Landesfördermittelprogramms den 
Breitbandausbau der „grauen Flecken“ finanziert. Über die 
Finanzierung hinaus übernimmt die OEW Breitband GmbH 
auch die Aufgaben rund um die Planung, den Ausbau und die 
Verpachtung der Netze.

OEW Breitband GmbH
Die OEW Breitband GmbH widmet sich seit ihrer Gründung 
am 4. August 2021 einem der spannendsten Infrastruktur-
Themen in Deutschland, nämlich der vollflächigen Versorgung 
von Unternehmen und Haushalten mit hoher Bandbreite und 
schnellem Internet mittels Glasfaser. Vor mehr als 100 Jahren 
hat die OEW („Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitäts-
werke“) die seinerzeit dringendste Infrastruktur, nämlich die 
für die Versorgung mit elektrischem Strom, in Oberschwaben 
errichtet und betrieben. Heute treibt die OEW auch den Auf-
bau der Breitbandinfrastruktur voran - mit genau derselben 
Motivation, gesellschaftliche Grundbedürfnisse zu befriedi-
gen. Damit ermöglicht die OEW Menschen, Unternehmen 
und Kommunen der Region eine erfolgreiche digitale Zu-
kunft. Neben der Hauptgesellschafterin OEW sind die Komm.
Pakt.Net Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts, Ulm, der 
Zweckverband Breitband Bodensee, Friedrichshafen, und der 
Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravens-
burg, Fronreute, der OEW Breitband GmbH als Gesellschafter 
partnerschaftlich verbunden. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.oew-breitband.de

Aus den Fraktionen des Gemeinderates          

SPD

SPD-Fraktion 
Haushaltsrede 2023
„Die Zukunft basiert auf dem, was wir heute tun.“
In der Gemeinderatssitzung am 27. Juni 2023 wurde der Ge-
meindehaushalt und der Wirtschaftsplan Eigenbetrieb 2023 
mit einer Enthaltung beschlossen.
Bei der Haushaltsbefassung wollten wir auch Impulse für 
mehr Digitalisierung und Klimaschutz setzen. Die Auszüge der 
Haushaltsrede sind nachstehend dargestellt:

Rückblick auf das Jahr 2022:
• Gemeinsam mit der Verwaltung hat der Gemeinderat auch 

im schwierigen Jahr 2022 einige Projekte auf den Weg 
gebracht, wie z. B. die Beschlussfassung zur neuen Orts-
mitte, auf die wir uns alle schon sehr lange freuen.

• Rückblickend sind wir als Gemeinde Grafenberg durch 
die zurückliegenden Pandemie-Jahre finanziell erheblich 
besser durch die Krise gekommen als geplant. Wir sind 
heute meilenweit von den früheren prognostizierten, mit-
telfristigen Finanz-Ergebnissen entfernt und haben hier-
durch die Chance Grafenberg in den nächsten Jahren 
zukunftsfähig zu gestalten! Dies mit Maßgabe und der 
Verpflichtung zu einer ausgewogenen, vernünftigen und 
gut kommunizierten Finanzpolitik in Grafenberg.

Haushalt 2023:
• Ein großer Dank geht an das Kämmerei-Amt, seinen Mit-

arbeiterinnen sowie an den neuen Kämmerer Herrn Sileo. 
Herr Sileo hatte nach seinem Amtsantritt vor drei Monaten 
die herausfordernde Arbeit, den Haushaltsplan zusammen 
zu stellen, zu berechnen, abzugleichen und abzustimmen. 
Einen besonderen Dank geht auch an unsere ehemalige 
Kämmerin Frau Schweizer, die sich bereit erklärt hat nach 
Ihrem Weggang trotzdem noch tageweise bei der Er-
stellung des Haushaltes 2023 zu unterstützen. Das ist in 

der heutigen Zeit was Besonderes.
• Grafenberg kann weiter positiv in die Zukunft schauen. 

Weiter steigende Gewerbesteuereinnahmen sowie Anteile 
an der Einkommensteuer zeigen die Zukunftsfähigkeit und 
auch die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Grafenberg. 
Dies führt im Haushaltsjahr 2023 zu einem erwarteten 
Ergebnis von plus 135 T€. Der Stand an liquiden Mitteln 
in Höhe von 6,5 Mio. € verpflichtet aber auch. Zum einen 
– und dies ist der einfachste Weg – sind renditestarke 
Anlagemöglichkeiten für die auf den Tagesgeldkonten 
liegenden Geldmitteln zu finden und weitere Zinserträge 
zu generieren. Hier hat die Gemeinde vor wenigen Tagen 
erste Erfolge erzielt. Zum anderen müssen wir unsere 
Hausaufgaben machen und uns mit diesen Mitteln fit für 
die Zukunft machen. Wir müssen die Modernisierung unser 
Gemeindeinfrastruktur angehen und den Sanierungsstau 
der letzten Jahre abbauen. Wir begrüßen ausdrücklich die 
im Haushaltsplan hinterlegten Baumaßnahmen wie z. B. 
die Neugestaltung der Ortsmitte, die Neugestaltung der 
Mensa an der Grundschule und die Sanierung von Straßen 
wie der Riedricher Straße, die in einem sehr schlechten Zu-
stand ist. Wir begrüßen es zudem, dass die Verwaltung ein 
regelmäßiges Reporting zum Projektfortschritt der ange-
strebten Instandhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen 
in Grafenberg zugesagt hat.

„Die Zukunft basiert auf dem, was wir heute tun.“:
Digitalisierung
• Wir sollten uns auf den Weg zu einer digitalen Verwaltung 

machen. Dazu benötigen jetzt weitere technische, orga-
nisatorische, personelle und finanzielle Unterstützung, 
damit z. B. bereits zur Verfügung stehende digitale An-
tragsverfahren auch flächendeckend zum Einsatz kommen 
können. Vorteile in einer fortschreitenden Digitalisierung 
der Verwaltung sehen wir in der Hebung von Effizienzen, 
in den Möglichkeiten zur Mitarbeiterbindung, indem die 
Digitalisierung der Verwaltung dazu beiträgt Homeoffice-
Lösungen anzubieten sowie in der Gefahrenabwendung 
von Cyberangriffen im digitalen Raum der Verwaltung in 
Grafenberg.

Klimaschutz
• Der Klimaschutz ist die wichtigste Aufgabe der heutigen 

Zeit. Als Gemeinde Grafenberg sind wir letztes Jahr der 
Klimaschutzagentur Reutlingen beigetreten und wollten 
ein kommunales Klimaschutzkonzept angehen. Seither 
hat sich wenig getan, was in weiten Teilen an der Klima-
schutzagentur liegt. Wichtig ist nach unserer Überzeu-
gung, dass wir jetzt bereits im 2. Halbjahr 2023 damit 
beginnen die Weichen für mehr Klimaschutz in Grafen-
berg stellen und schnellstens an realisierbaren Lösungen 
für unsere Gemeinde arbeiten! Wir sind angehalten als 
Gemeinde Grafenberg uns Konzepte für eine klimafreund-
liche lebenswerte Kommune zu erarbeiten und notwendige 
Investitionen in eine klimafreundliche Kommune wie z. B. 
mehr Photovoltaik auf unseren kommunalen Gebäuden 
anzupacken.

Zum Schluss einige Worte des Dankes: Bei Herrn Bürger-
meister Brodbeck und der gesamten Verwaltung sowie bei Iris 
Lorenz-Wurster und den Kollegen des Gemeinderats für einen 
konstruktiven und kollegialen Austausch. Danken möchten 
wir insbesondere aber auch allen Bürger*innen, die sich in 
unserer Gemeinde ehrenamtlich engagieren. Sie leisten einen 
wertvollen und unverzichtbaren Beitrag zum Funktionieren 
unseres Gemeinwesens.

Herzlichst
Andreas Rembold und Matthias Dembek

Die komplette Haushaltsrede können Sie liebe Mitbürger*in-
nen unter www.spd-grafenberg.de abrufen.
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische 
Kirchengemeinde Grafenberg

Pfarrerin Hannah Häfele, Pfarrer Raphael Häfele, 
Kirchstraße 10, Tel. 3 12 45
E-Mail: Pfarramt.Grafenberg@elkw.de
Bürozeiten  Sekretariat: 
Dienstag und Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr, 
Tel. 3 12 45
Internet: www.kirchengemeinde-grafenberg.de
Mesner Tobias Roth, Kelterstraße 35, 
Tel. 31225; mobil  0160 389 2532
E-Mail: tobias@roth-grafenberg.de

Die Michaelskirche ist täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet 
und lädt ein zur Ruhe zu kommen, innezuhalten und zum 
Gebet.

Wochenspruch
Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus 
euch: Gottes Gabe ist es. Epheser 2,8

Donnerstag, 6. Juli 2023
17.30 Mädchen- und Bubenjungschar
20.00 Jugendkreis „Netzwerk“

Freitag, 7. Juli 2023
16.00 Mini-Jungschar

Sonntag, 9. Juli 2023
10.00 AufTankStellen-Gottesdienst mit Birgit Zimmermann 

und Musikteam
 Das Opfer erbitten wir für Eldoret Kids e.V. 

Montag, 10. Juli 2023
 9.30 Mutter-Kind-Gruppe „Zwergenstübchen“;
 Kontakt: Annabarbara Schur, Tel. 96057720
19.30 Jugendkreis

Dienstag, 11. Juli 2023
17.30 Frauenpower: Sport und Segen (GH) 
 Kontakt: annette.reinholz@gmx.net
20.00 Posaunenchor

Mittwoch, 12. Juli 2023
15.00 Konfirmandenunterricht
19.30 Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung (GH)
20.00 Kirchenchor

Donnerstag, 13. Juli 2023
 9.00 Cappuccino "Sommerabschluss"
 Wir treffen uns ab 9.00 Uhr an der Kelter in Grafenberg.
 Bei Regen im Gemeindehaus
17.30 Mädchen- und Bubenjungschar
20.00 Jugendkreis „Netzwerk“

Vertretung in dringenden Fällen
Pfarrer Raphael Häfele nimmt vom 10.-12.07. an einer Fort-
bildung teil. Das Pfarramt ist in dieser Zeit nicht besetzt. Die 
Vertretung hat Pfarrer Bosch aus Bempflingen, Tel 3 16 54.

AufTankStelle mit Birgit Zimmermann und Musikteam
Herzliche Einladung

Herzliche Einladung zum Jugendmitarbeiterausflug am 
9. Juli
Wir laden alle Jugendmitarbeitenden oder Ehemaligen herz-

    Umweltschutz

   wir alle können dazu beitragen 
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lich zu unserem Jugendmitarbeiterausflug am 9. Juli 2023 ein.
In diesem Jahr wollen wir wieder im Gottesdienst starten und 
dann gemeinsam Kanufahren gehen mit gemütlichem Grillen.
Anmelden könnt ihr euch bis spätestens 2. Juli 2023 ganz 
einfach online über den QR-Code oder den folgenden Link: 
https://forms.gle/rY63UD7Y4zbA2Nyy6

Kath. Kirchengemeinde
St. Bonifatius Metzingen,
Riederich, Grafenberg

Kath. Pfarramt, Daimlerstr. 7, Tel. 9229-0,
Pfarrer Hermann Weiß,
Pastoralreferentin Barbara Schmitt-Feuchter,
Jugendreferentin Anne de Sousa,
Kirchenpflege-Verwaltung Barbara Werner.
e-mail: stbonifatius.metzingen@drs.de
www.KatholischeKircheMetzingen.de

St. Bonifatiuskirche Metzingen

Samstag, 08.07.2023
18.00  Rosenkranzgebet
18.30  Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung
19.30  Lieder-Tankstelle „Komm, sing mit“ 
 mit Alexander Bayer in St. Bonifatius

Sonntag, 09.07.2023
 8.45  Eucharistiefeier in St. Johannes, Riederich
 Fußgänger-Unterführung Heerstr. wegen Ermstal-

Marathon gesperrt
10.00  Eucharistiefeier
11.15  Italienische Eucharistiefeier in St. Johannes, Riede-

rich
11.45  Kroatische Eucharistiefeier

Montag, 10.07.2023
18.30 Eucharistiefeier
19.30 Chorprobe im Saal

Dienstag, 11.07.2023
08.30 Bibel-Teilen für Frauen in St. Lioba
15.00 Boni-mini-Kids Probe und Abschlussfeier im Pfarr-

garten
16.15  Boni-Kids II Probe und Abschlussfeier im Pfarrgarten
18.30 Eucharistiefeier in St. Johannes, Riederich
18.30 Kroatisches Rosenkranzgebet und Eucharistiefeier

Mittwoch, 12.07.2023
15.30 Italienisches Rosenkranzgebet
18.00 Rosenkranzgebet
19.45  Boni-Chörle-Probe im Saal

Donnerstag, 13.07.2023
16.30 Boni-Kids Probe und Abschlussfeier im Pfarrgarten
17.00 Italienisches Rosenkranzgebet
18.00 Kolpingfamilie; Radtour ab Kolpingraum
18.30 Eucharistiefeier mit Anbetung
18.45 Boni-Teens Probe und Abschlussfeier im Pfarrgarten

Freitag, 14.07.2023
 8.00 Eucharistiefeier

 
Lieder-Tankstelle "Komm, sing mit"  

mit Alexander Bayer (Ensemble Entzücklika) 
in St. Bonifatius Metzingen 

 

Obwohl das Ensemble Entzücklika nicht mehr  
auf-tritt, gibt es immer noch neue Lieder vom Kopf 
des Ensembles Alexander Bayer, der inzwischen  
am Zürisee Priester ist. Er kommt zu einem 
musikalischen Wiedersehen zurück ins Ermstal,  
um in der Bonifatius-Kirche Metzingen auf 
Einladung der Kirchengemeinde St. Bonifatius  
neue Gesänge vorzustellen, die er für die 
Pfarreiarbeit geschrieben hat. Neue Heiligenlieder, 
Beerdigungslieder, Kinderlieder und Gottesdienst-
gesänge. Zusammen mit Ulrich Weber, dem 
Akustik-Gitarristen von Entzücklika, wird er auch 
ein paar der alten Kompositionen erklingen lassen, 
die regelmäßig bei den früheren Nachtwandler-
Gesängen in Metzingen erklungen sind. 

 

Die Liedertankstelle unter dem Titel 
„Komm, sing mit“ findet statt am 

Samstag, 08. Juli, 19.30-21.30 Uhr. 
Der Eintritt ist frei. Vorbild geben –  

bei „Rot“ stehen, bei „Grün“ gehen!
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SOMMERLICHES FEST VOR DEM BEGINN DER  
UMGESTALTUNG DER ST. JOHANNESKIRCHE RIEDERICH 

 

Am Sonntag, 23. Juli, feiern  
wir um 10.00 Uhr den letzten 
Gottesdienst in St. Johannes, 
bevor der Kirchenraum 
umgestaltet wird.  
Da auch der Altar umgestaltet 
wird, muss er „entweiht“ 
werden, das heißt, dass die eingelassenen Reliquien 
herausgenommen und während der Umbauarbeiten  
im Diözesanarchiv aufbewahrt werden.  
Es ist geplant, den Altar zu verkleinern und näher  
zum Volk beziehungsweise in dessen Mitte zu rücken.  
Die abgeschnittenen Stücke sollen zum künftigen Ambo 
und zu Stelen für Maria und Johannes unter dem Kreuz 
umgestaltet werden.  
 

Im Anschluss an den Gottesdienst wird es  
ein Sommerfest vor der Kirche geben.  

Angeboten werden rote Würste, Pommes,  
erfrischende Getränke, Kaffee und Kuchen.  

Für die musikalische Gestaltung sorgt  
der Musikverein Riederich. 

Kuchenspenden (bitte nur Kuchen, die keine Kühlung 
brauchen) werden dankend angenommen. 

Die Kuchenspenden bitte anmelden im Pfarrbüro, 
 92 29-0, oder per Mail unter 
 RiedericherTeam@yahoo.com.  

Der Erlös des Festes kommt der Renovierung zugute. 
Das Riedericher Team freut sich auf Ihr Kommen. 

Aus dem Vereinsleben

Team TSVG & Friends laufen für einen guten Zweck
Am vergangenen Sonntag trat das Team TSV Grafenberg, 

darunter Spielerinnen der Damenmannschaft sowie Freunde 
und Bekannte, beim 29. Reutlinger SOLCOM Altstadtlauf an. 
Unter dem Motto „you’ll never run alone“ ist die Mannschaft 
insgesamt 55 Kilometer gelaufen. Für jeden gelaufenen Kilo-
meter werden von SOLCOM fünf Euro an einen guten Zweck 
gespendet. Somit konnten das Team TSV Grafenberg ins-
gesamt 275 Euro erlaufen, super Leistung! 
JH

Handels- und Gewerbeverein
Grafenberg e.V.

Liebe HGV Mitglieder,
zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung laden wir 
Sie herzlich ein

am 20. Juli 2023 um 19.30 Uhr
Restaurant „Da Vito“ , Sportheim Grafenberg

Tagesordnung
10. Zukunft HGV
11. Abstimmung

Mit freundlichen Grüßen

HGV Grafenberg e.V.
Rudolf Rampf
Vorsitzender

ERSATZTERMIN für Kulturveranstaltung mit 
"Ernst und Heinrich" steht:
Samstag, 09.12.2023, in Grafenberg
Leider mussten wir die Kulturveranstaltung mit "Ernst und 
Heinrich" wegen Krankheit eines Künstlers im Mai ja kurzfristig 
absagen. Inzwischen haben wir als Ersatztermin Samstag, den 
09.12.2023, festgelegt. Die genaue Uhrzeit wird noch bekannt 
gegeben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.
Sie möchten Ihre bereits erstandenen Karten zurückgeben? 
Am Dienstag, 11.07.2023, besteht in der Grafenberger Rienz-
bühlhalle von 19.00 bis 19.45 Uhr hierzu Gelegenheit.
Bei weiteren Fragen zu dieser Veranstaltung können Sie sich 
gerne per E-Mail an uns wenden: hografenberg@web.de
Die Vereinsleitung
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Schülervorspiel am 18.07.2023
Unsere Schülerinnen und Schüler haben in den letzten Wochen 
und Monaten fleißig geprobt und intensiv an ihrem Können 
gefeilt. Das Erlernte wollen sie am Dienstag, 18.07.2023, um 
18.00 Uhr bei einem Schülervorspiel im Musiksaal der Grund-
schule sehr gern präsentieren
Alle Eltern, Geschwister und Großeltern sind ganz herzlich ein-
geladen, unseren Schülern (Akkordeon, Keyboard, Melodica) 
zuzuhören.
Im Anschluss besteht die Möglichkeit ins Gespräch zu kom-
men.

Hospizgruppe Ermstal                                        
Du zählst, weil Du du bist.
Und du wirst bis zum letzten
Augenblick deines Lebens
eine Bedeutung haben
Dame Cicely Saunders /
Begründerin der modernen Hospizarbeit

Uns ist es ein Anliegen, dass sterbende Menschen ihre letzte 
Lebensphase - soweit möglich- zusammen mit den ihnen 
nahestehenden Menschen verbringen können, sodass es ein 
in Würde gestalteter Lebensabschnitt werden kann.

Wir sind für Schwerkranke, ihre Angehörigen und Naheste-
henden da. Wir hören zu, bieten Trost und Beistand.
Wir sind von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter den untenstehenden 
Kontaktdaten erreichbar.

Wir begleiten Sterbende und deren Angehörige zu Hause, in 
Pflegeheimen, im Krankenhaus und im Stationären Hospiz 
Veronika. Dabei stehen die Bedürfnisse der schwerkranken 
und sterbenden Menschen im Mittelpunkt.

Einladung zum Trauercafé
Herzlich eingeladen sind Menschen, die in Trauer sind und 
ins Gespräch mit anderen Trauernden kommen wollen. Bei 
einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen fällt das leichter.
Anschließend besteht die Möglichkeit, im Austausch in der 
Gruppe über verschiedene Themen des Trauerprozesses zu 
sprechen und auch Wege zum Umgang mit der eigenen Trauer 
zu suchen.
Das Treffen wird geleitet von ausgebildeten Trauerbegleite-
rinnen, die bei Bedarf gerne für Einzelgespräche zur Verfügung 
stehen.
Wir freuen uns auf ihr Kommen.
Termin: Mittwoch, 12. Juli 2023 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Ort: Brennscheuer Straßer", Fabrikstraße 7/1 
        in Dettingen Erms

Trauer und Wandern
Termin: Samstag, 8. Juli 2023 um 11.00 Uhr
Treffpunkt:  Parkplatz am Schulzentrum Bad Urach, Imma-
nuel-Kant-Straße 32
Dauer: ca. 1,5-2 Stunden, optional gemeinsame Einkehr im 
Anschluss.
Bitte gutes Schuhwerk und ein wenig Kondition mitbringen.

Hospizgruppe Metzingen/Ermstal e.V.
Christophstr. 20, 72555 Metzingen

Tel. 0 71 23 / 36 06 76
Handy: 0 172 / 4 25 95 82
E-Mail: info@hospiz-metzingen.de
Internet: www.hospiz-metzingen.de

KULTURforum Metzingen e.V.                           
Kontakt:
Kulturforum Metzingen e.V.
Eisenbahnstraße 29, 72555 Metzingen
e-mail: info@kulturforum-metzingen.de
WEB: www.KulturForum-Metzingen.de

Herzlich willkommen auf unserer offenen Plattform für 
Menschen und Themen aus der Region - für die Region!

Donnerstag 06.06.2023 19 Uhr    Café Kyjiw  
Begegnungscafé für ukrainische Geflüchtete
Einmal im Monat findet auf Einladung von Ermstal hilft ein 
FORUM für ukrainische Geflüchtete, aus dem Ermstal, in ent-
spannter Atmosphäre statt. Ein Ort für Erfahrungsaustausch, 
Integration und Netzwerken mit Wissens-, Impuls- und The-
menvorträgen sowie Kulturveranstaltungen.

Freitag 07.06.2023 19 Uhr Soul Addicted 
Soul Pop und Funk - Die 7-köpfige Band macht am Kufo 
Sommer Open-Air mit ihrem Sound jedes Event zur Party
Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen

Donnerstag 13.07.2023 19 Uhr „Metzinger Stadt-
gespräche“ - Vortragsreihe des CDU Stadtverbandes Met-
zingen
Innenstadt im Wandel und was wir daraus lernen können, um 
die Attraktivität der Innenstadt für Bürger:innen anziehender 
zu gestalten und somit die Lebensqualität der Metzinger zu 
steigern, erfahren Sie von Vincent Schoch, Leiter Handel der 
IHK Reutlingen. Schoch befasst sich intensiv mit dem tief-
greifenden Wandel im Handel und im Konsumverhalten sowie 
dessen Auswirkungen auf die Innenstädte in Deutschland. 
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Er stellt in seinem Vortrag mögliche Auswege und Lösungs-
strategien für die Innenstadt „von morgen“ vor.
Der CDU-Stadtverband Metzingen lädt alle interessierten 
Metzinger Bürger:innen sehr herzlich ins Kulturforum Metzin-
gen ein, sich an der anschließenden Diskussion zu beteiligen, 
Wünsche einzubringen und Ideen zusammenzutragen, wie 
sie sich ihre Metzinger Innenstadt - auch für die kommende 
Generation – vorstellen und sie konkret wieder an Anziehungs-
kraft gewinnen kann.
Ein kleiner Imbiss wird gereicht, der Eintritt ist frei, eine Vor-
anmeldung ist nicht nötig!

Probe diese Woche
Freitag, den 7. Juli 2023 (Hermann-Bader-Raum):
20:00 Uhr Stammkapelle

Bitte vormerken:
Mittwoch, den 12. Juli 2023 Marschprobe

Die Vereinsleitung

Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Grafenberg

Dreitägige Hochgebirgswanderung im Schweizer Appen-
zeller Land
„So, wir fahren jetzt in den Nebel hinein“ klingt emotionslos 
der Kabinenführer der Bergbahn, als diese gen Gipfelstation 
Hoher Kasten surrt. Nach wochenlanger Schönwetterperiode 
gibt es bei einigen der 23 Teilnehmer lange Gesichter. So steht 
es nicht im Prospekt! Aber von Anfang an:
Donnerstag 22. Juni: Hervorragend informiert und vorbereitet 
von unseren Wanderführern Daniel Fischer, Jojo Defrancesco 
und Klaus Graser, treffen wir uns alle am Donnerstagabend 
im Hirschen des österreichischen Hohenems zur ersten Über-
nachtung. Ein heftiges Gewitter während des Abendessens 
und der nächtliche Dauerregen, lassen für morgen nichts 
Gutes erahnen...
Freitag 23. Juni. Und tatsächlich: Die morgendliche Fahrt in 
die Schweiz beschäftigt die Scheibenwischer unserer Autos 
und oben angekommen auf dem eidgenössischen Berg, be-
ginnt unsere Wanderung zunächst im Nieselregen. Wir aber 
sind gut ausgerüstet und die Rücksäcke beinhalten alles 
für die nächsten zwei Bergübernachtungen. Allmählich lässt 
der Regen nach und wir kommen auf dem Auf-und Ab der 
schmalen Bergkämme gut voran. Die Wege sind an den 
schwierigen Stellen sehr gut mit Edelstahlseilen gesichert. 
Schweizer Qualität halt, „tiptop, odr ?“ wie sie hierzulande 
sagen. Der Nebel verzieht sich, aber die Sonne zeigt sich nur 
ab und zu und gibt kurze Ausblicke auf die grandiose Bergwelt 
des Altmann-Gebiets, das wir im Uhrzeigersinn umrunden 
wollen. Oben liegt für die Jahreszeit noch recht viel Schnee. 
Auffallend die schroffen Bergnadeln, die steil, fast bedrohlich 
emporragen. Unten der grünblaue Säntisersee. Wir erreichen 
zur Mittagszeit die auf 2000 Meter liegende Zwinglipass-
Hütte, wo es eine warme Suppe gibt und uns neugierige Berg-
dohlen umkreisen. Das Haus verfügt über keinen Lastenauf-
zug und gehört der Schweizer Sektion Toggenburg. Morgen 
kommen 150 Wanderer und bringen mit mehrfachen Auf-und 
Abstiegen 8 Tonnen Lebensmittel und alles was man hier so 
braucht vom Tal nach oben. Danach gibt es einen zünftigen 
Schweizer Hüttenabend. Den würden wir natürlich auch gerne 
miterleben, müssen aber weiter...
Der hier vorherrschende Kalkstein ist äußerst rutschsicher. 
Dennoch muss man sich bei jedem Schritt auf den Untergrund 
konzentrieren. Die Wanderstöcke geben zusätzliche Sicher-
heit. Die Hände aber aus den Schlaufen, damit man sich bei 
einem Fehltritt schnell trennen kann und nicht noch über die 
Stöcke fällt oder sich einen „Skidaumen“ einhandelt. Das alles 
lernen wir von unseren zertifizierten Wanderführern. Plötzlich 
quert uns in 50 Metern Entfernung eine Steinbock-Herde mit 
niedlichem Nachwuchs, die sich von uns nicht stören lässt. 
Wir stapfen nun im anstrengenden Zick-Zack auf langen 
Schneefeldern hoch über die steilen Hänge des 2432 Meter 
hohen Altmann. Gämsen auf den schroffen, fernen Höhen. 
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Murmeltiere warnen mit schrillen Pfiffen ihre Artgenossen, 
lassen uns aber bis auf wenige Meter heran. Dann der gefähr-
liche Abstieg im fast senkrechten, 50 Meter hohen und engen 
Fels-Kamin, in dem ein kalter Wind von unten einem sogar 
die Mütze vom Kopf bläst. Hier will jeder Tritt wohl überlegt 
sein. Die Wanderstöcke kommen in den Rucksack, denn sie 
sind hier hinderlich. Handschuhe an und beide Hände ans 
Stahlseil! Ein falscher Tritt würde einen Domino-Effekt mit 
dem verheerenden Absturz einiger Personen auslösen. End-
lich erreichen wir alle wohlbehalten, die auf 2124 Metern tief 
unter uns liegende Rotsteinpass-Hütte. Der Wirt- dank her-
vorragender Organisation und Information von Daniel- brät 
auch schon unsere Schnitzel an. Ein gemeinsames Gruppen-
foto, und ein Geburtstagsständchen für Michaela vor der 
Hütte. Die kreisenden, flachen Behälterchen und Fläschchen 
mit hochprozentigen Inhalten schwäbischer Streuobstwiesen 
sind sehr gefragt und runden kulinarisch den heutigen Erfolg 
ab, der sich wahrlich sehen lassen kann: 16,7 Kilometer, 8 ½ 
Stunden und 1200 Höhenmeter stecken in unseren Waden. 
Abends geht es zünftig zu. Ja, die Schweiz ist nicht billig, was 
aber gastronomisch geboten wird ist von sehr guter Qualität 
und wird mit Freundlichkeit präsentiert. Dann Abliegen im 
Massenlager. Wer jetzt keine guten Ohrstöpsel dabei hat, für 
den wird die Nacht sehr sehr lang und der tut sich am anderen 
Tag recht schwer...
Und dieser Samstag, 24. Juni beginnt mit 2 Grad Celsius, (im-
merhin Plus!), erheblichem Wind und einer Steinbockherde vor 
der Hütte. 600 Höhenmeter Abstieg durch Schneefelder zur 
Meglisalp, wo es frischgebackene Nusskipferl gibt mit Kuh-
glockengeläut und einem Schweizer Jodler. Jetzt traut sich 
auch die Sonne heraus und es wird wärmer. Sobald sich aber 
Wolken davorschieben, kühlt noch der Wind. Wir erklimmen im 
Zick-Zack einen Grat und auf der anderen Seite geht es wieder 
steil und mit Seilen gesichert, hinunter zur Messmer- Hütte, 
wo das Mittagessen auf uns wartet. Gemüsesuppe, Zürcher-
Rinder-Geschnetzeltes mit Rösti (was auch sonst?), Salat und 
einen Espresso, freundlich dargereicht, geben den richtigen, 
tiefen Schwerpunkt für den finalen Anstieg zur Schäfler-Hütte. 
Diese thront stolz auf schmalem, sonnenverwöhntem Grat 
auf 1925 Metern in hoher Ferne. 300 Höhenmeter noch, aber 
Kilometer auf schmalem, felsigem Pfad mit einigen haarigen 
Schlüsselstellen, an denen links der Fels senkrecht hoch geht 
und rechts steil und tief abfällt. Bei „Gegenverkehr“ wird es 
manchmal bedrohlich eng....
Schließlich erreichen wir um 17:20 Uhr, nach 15.9 Kilometern 
9 1/2 Stunden und über 800 Höhenmeter Anstieg, die in der 
Abendsonne liegende Hütte und liegen uns alle in den Armen. 
Was für ein Tag, was für ein Alpenpanorama, welch herr-
lich warmes Spät-Nachmittagslicht! Vor uns, tief unten der 
riesige Bodensee mit seinem lividen Blau, kontrastierend mit 
dem schattigen Flaschengrün der ihn umgebenden Wälder 
und dem saftig-satten Grün der Schweizer Almwiesen und 
Bergseen. Daneben die dunklen, steil und stolz aufragenden 
Felsnadeln um den erhabenen Altmann mit ausgedehnten, 
perlweißen Schneefeldern unter dem azurblauen Himmel. 
Unten das flache Tal, wo sich der junge Rhein seinen Weg 
bahnt. Dazwischen immer wieder das leuchtende Rot-Weiß 
der im Abendwind wehenden Schweizer Flaggen. Das alles 
beherrscht der majestätische Säntis, der die anderen Berge - 
wie ein stolzer und umsorgender Vater seine Kinder - um sich 
schart. Die wärmende Abendsonne vor der Hütte harmoniert 
prächtig mit ein paar kühlen Bieren. Als nach einem sehr guten 
Abendessen alle in ihren Lagern verschwunden sind, kehrt 
endlich Ruhe ein und auf den Fluren hört man nur noch ein 
zartes, sonores Sägen...
Der Sonntag beginnt mit einem grandiosen Sonnenaufgang 
und Frühstück im Freien. Die imposanten Schweizer Berg-
ketten überlagern sich am Horizont. Jetzt kann man sich 
endlich von der unteren Hälfte seiner Wanderhose und der 

Jacke trennen. Frisch eingecremt vorbei an der Ebenalpe, 
geht es durch die Bärenhöhle und einer Felsenkirche hindurch 
zum Äscher. Die ersten Meter dorthin führen direkt eng an der 
Felswand entlang. Diese Hütte klebt wie ein Adlerhorst regel-
recht mitten in einer leicht überhängenden, hunderte Meter 
hohen Wand hoch über dem malerischen Seealpsee. Die 
Hütte ist nicht nur spektakulär gelegen, sondern auch eines 
der ältesten Gasthäuser der Schweiz und eines der „Top Ten 
Must See“ der Alpen. Entsprechend gut besucht ist sie auch. 
Wir genehmigen uns auf der sonnenbeschienenen Terrasse 
ein Getränk, während über uns unzählige, farbenfrohe Gleit-
schirme kreisen. Was für eine herrliche Szenerie! Wie schnell 
diese vorbei sein könnte, zeigt sich, als ein armdicker Ast 
aus bestimmt hundert Metern Höhe genau zwischen zwei 
unserer Damen heruntersaust, der einen den Wanderstock 
aus der Hand schlägt und der anderen an der Wanderbluse 
entlangschrammt. Das hätte übel enden können! Der Abstieg 
ist auch nicht ungefährlich und daher seilgesichert. Es wird 
per Schild ausdrücklich empfohlen, Kinder an die Leine zu 
nehmen. Jetzt ist Kaiserwetter und bald haben wir endlich 
wieder ebenen Grund unter den heißen Füßen. Ein köstliches 
Mittagessen im Baumschatten des Gasthauses Frohe Aus-
sicht, mit rühriger Dankesrede an unsere drei Guides. Danach 
die letzten Kilometer bis zur Talstation in Brülisau, dann ist 
unsere Wandertour zu Ende. Schnell noch Ausloggen aus der 
Park-App (ja, so parkiert man in der Schweiz!), herzliche Ver-
abschiedungen und die Heimfahrt kann beginnen. Heute ging 
es in 5 ½ Stunden 14 Kilometer weit und 1050 Meter hinab.
Was für wunderschöne, unfallfreie drei Tage! Umsorgt und her-
vorragend betreut von unseren drei Guides Daniel, Jojo und 
Klaus. Immerhin haben zwei von denen die Strecke im Herbst 
abgewandert! Die können also nicht nur Alb, die können auch 
Alpen! Herzlichen Dank Euch für die tolle Vorbereitung und 
Durchführung dieser Wanderung. Und wir alle wissen ja: Nach 
der Tour ist vor der Tour. In diesem Sinne freuen wir uns auf 
nächstes Jahr.
E.F.

Weitere Bilder sind auf unserer Homepage unter 
www.sav-grafenberg.de. 
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Familys on Tour

Am 02.07.2023 starteten wir mit 37 gutgelaunten Wanderern 
und bestem Wanderwetter ins Wolfstal. Gespannt ob wir dort 
auf Wölfe treffen werden, starteten die Kids in Begleitung 
der Eltern die Tour. Schnell wurde den Kindern klar, dass es 
dort mehr als nur Wölfe zu entdecken gab. Hinter jeder Kurve 
lauerten kleinere Höhlen, die natürlich von jedem besichtigt 
werden müssen. In die größere Bärenhöhle ging es mit den 
Eltern im Schlepptau einen schmalen Weg nach oben und 
wir mussten ganz schön aufpassen, weil es durch den Regen 
dann doch teilweise rutschig war. Aber der Aufstieg hat sich 
gelohnt. Die Kinder waren alle sehr mutig und gingen mit 
Taschenlampen bewaffnet in die Höhle hinein. Nachdem diese 
ausgiebig erkundet wurde, führte uns der Weg weiter durch 
das idyllische Wolfstal. Bevor es an den Aufstieg ging, legten 
wir noch eine kurze Verstärkungspause ein.
Anschließend ging es auf einem kleinen Zickzack Weg und 
über viele umgestürzte Bäume den Berg nach oben. Dort 
führte uns der Weg dann teils durch dichten Urwald und 
teils auf einem schmaleren Gratweg, auf der anderen Seite 
wieder hinab in zum Lauteräquadukt. Wir überquerten dann 
die Lauter und nutzen diese auch um uns kurz zu erfrischen, 
dann es wurde immer wärmer.
Wer dann noch genügend Kraft hatte, konnte sich Wander-
führerin Melanie anschließen und den heutigen 3. Aufstieg 
zur Ruine Reichenstein in Angriff nehmen. Wieder ging es auf 
einem schmalen Trampelpfad nach oben. Als wir die Ruine 
erreicht hatten und an der Türe des Turms angekommen wa-
ren, konnten wir leider unsere Strapazen des Aufstiegs nicht 
mit der tollen Aussicht belohnen. Ein Turmfalke hat sich dort 
für seinen Nachwuchs niedergelassen und das respektierten 
wir natürlich und machten uns ohne Turmaufstieg auf den 
Rückweg. Als letztes Ziel steuerten wir den tollen Rast- und 
Spielplatz in Lauterach an. Wir grillten unsere mitgebrachten 
Würstchen und die Kinder tobten sich auf dem Spielplatz 
an und in der Lauter aus oder spielten auf der großzügigen 
Wiese Fußball und Frisbee. Einige wagemutige Kinder und Er-
wachsene stürzten sich in die eiskalte Lauter oder nutzen das 
Angebot vor Ort und bauten ein Schiffchen. Ein Man(n)cher 
nutze auch die Zeit für einen kleinen Mittagsschlaf. Glücklich 
und zufrieden machten wir uns dann wieder auf den Heimweg 
und sind gespannt wo uns die nächste Tour am 15.10.2023 
hinführt.

Ausflug in die Dorfgeschichte – Ausstellung
Im Rahmen der Festwoche zur 777-Jahrfeier der Gemeinde 
Grafenberg stellt der Arbeitskreis Kelter unter der Federfüh-
rung von Eberhard Rabaa eine spannende und sehenswerte 
Ausstellung auf die Beine.
Bekannte und weniger bekannte Fotos wurden aus den Archi-
ven gekramt und zahlreiche Texte zur Dorfgeschichte studiert, 
um sie als gut verdauliche Häppchen zu präsentieren.
Es sind heitere Anekdoten, aber auch Geschichten, die das 
harte Leben der Dorfbewohner früher aufzeigen.
Dazuhin schoss das Fototeam des AK Kelter aktuelle Fotos, 
die teilweise den historischen Aufnahmen gegenübergestellt 
werden, was zu spannenden Einblicken führt und mancher 
wird sagen, „früher isch doch net älles besser gwäa“.
Natürlich dürfen in einer dorfgeschichtlichen Ausstellung die 
örtlichen Vereine nicht fehlen, sie präsentieren sich ebenfalls mit 
ihrer jeweiligen Geschichte sowie ihren aktuellen Programmen.
Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen und informativen 
Rundgang durch Grafenbergs Ortsgeschichte in der wunder-
schönen Herrschaftskelter.
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Die Ausstellung ist ab 08.07.2023 bis 23.07.2023 samstags 
und sonntags von 11 – 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. 
Gruppen können sich auch unter der Woche anmelden.
Als Rahmenprogramm gibt es am Dienstag 11.07.2023 einen 
Film über den Festumzug vor 27 Jahren anlässlich der 750 
Jahre Feier und am Mittwoch 19.07.2023 einen Rundgang zu 
den Grafenberger Weinbergen mit Weinprobe.
Die Ausstellung wird am Freitag 07.07.2023 um 19.00 festlich 
eröffnet.
Am ersten und letzten Ausstellungssonntag wird mit Kaffee 
und Kuchen bewirtet.

-----

Film: Historischer Festumzug 1996
Im Rahmen unserer Ausstellung zur 777 Jahr-Feier zeigt der 
AK Kelter einen noch nie gezeigten Film von dem Festumzug 
vor 27 Jahren.
Bei unserer Recherche zu der Historischen Ausstellung ist der 

AK Kelter auf einen Film gestoßen, der 27 Jahre im privaten 
Filmarchiv von Hans Schmidt geschlummert hat. Neu be-
arbeitet, zeigt er den Festumzug anlässlich der 750 Jahre 
Feier im Jahre 1996. Dieser Film weckt alte Erinnerungen bei 
all denen, die damals dabei waren und ist ein interessantes 
Zeitdokument.
Filmabend ist am Dienstag 11.07.2023, 19:30 Uhr in der Kelter.

-----

Weinbau in Grafenberg
Spaziergang zu den Grafenberger Weinbergen
Kennen Sie die Grafenberger Weinberge und den Grafen-
berger Wein? Gehen sie mit auf einen Rundgang um den Gra-
fenberg und lernen Sie dabei die Geschichte des Weinbaus 
in Grafenberg kennen. Unsere lange Weinbautradition zeigt 
sich auch in unserem Wappen und unserer Herrschaftskelter. 
Erfahren Sie etwas über die Arbeiten im Weinberg und über die 
größten Feinde des Weingärtners. Während des Rundgangs 
gibt es an drei Stationen eine kleine Weinprobe mit Grafen-
berger Weinen, daher ist eine Voranmeldung notwendig und 
die Teilnehmerzahl begrenzt.
Termin: Mittwoch 19.07.2023, 18:00 Uhr bei der Kelter Grafen-
berg
Dauer: Rundgang ca. 1 ½ Stunde.
Anmeldung beim AK Kelter, Mail: kelter-grafenberg@gmx.de
Eberhard Rabaa

DRK-Seniorenausflug nach Leonberg
Dieses Jahr veranstalteten wir wieder unsere Seniorenausflü-
ge für Altdorf, Raidwangen und Grafenberg am 27. Juni 2023.
Ziel in diesem Jahr war Leonberg.
Nach Ankunft ging es zum historischen, Liebevoll restaurierten 
Fachwerkhäuser umsäumten Marktplatz, wo Susanne Weber 
die Verschiedenen Gebäude und Besonderheiten erklärten.
Andere konnten die Stadt auf ihre Weise erkunden.
Mit Susanne Weber ging es zum Rathaus, Salzhaus und das 
Elternhaus von Johannes Kepler. Danach weiter zum Stadt-
turm der Stadtkirche bis zum Schloss mit dem einzigartigen 
„Pomeranzengarten der Fürstin Sibylla“. Hier erführen wir, 
dass noch Teile der ursprünglichen Burg zu sehen ist, wo 
das Schloss dahinter entstand. Der blühende „Pomeranzen-
garten“ war in Kräutergarten, Lustgarten und Baumgarten 
gegliedert.
Mit den Pomeranzenbäumchen (einer Bitterorange) und den 
symmetrisch angelegten Beeten von Heinrich Schickhardt ist 
der terrassenförmige angelegte Garten ein echter Hingucker.
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Herzogin Sibylla zog hier ihre Arzneipflanzen aber auch Feigen.
Seit dem Mittelalter steht ein Schalenbrunnen mit einem 
Obelisken, zu Ehren der Herzogin.
Nach dem Besuch zog es uns wieder zum Marktplatz, wo wir 
uns Kaffee und Kuchen oder leckeren Eisbecher schmecken 
ließen.
Zum Abschluss des Ausfluges, ging es nach Sindelfingen 
„Zum Erdinger“ wo wir im Biergarten das sehr reichhaltige 
Abendessen zu uns nahmen.
Alle waren der Ansicht, dass es wieder einmal ein schöner 
Ausflug war. Leider mit sehr wenigen Teilnehmer.
Den Nachmittag wurde als sehr gelungen gelobt!  Dank un-
seren DRK-Team um Susanne Weber und vielen Helferinnen 
und Helfern.

Text und Bilder: Susanne Weber

Pomeranzengarten 

Bei der Stadtführung Leonberg 

Musikschule Metzingen e.V.                              
Donnerstag, 13. Juli: Konzert des Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasiums mit dem Jugendsinfonieorchester Metzingen 
Das Jugendsinfonieorchester Metzingen musiziert auf dem 
Gelände des Gymnasiums. Beginn 18h
Eintritt frei.

Freitag, 14. Juli: „Ganz im Glück“ - Kinderkonzert
Die Musikschule präsentiert sich auf dem Kelternplatz.
Die Kinder des zweiten Früherziehungsjahres, aus „Musik 
zum Anfassen“ führen zusammen mit den Ensembles der 
Musikschule und dem Chor der Neugreuthschule diese Mu-
sikgeschichte auf.
Beginn 17h offene Marktkelter Metzingen. Eintritt ist frei.

Samstag, 15. Juli: „Klavierabend der besonderen Art“
Am Samstag, 15. Juli stellt sich die neue Klavierlehrkraft der 
Musikschule Rou-Wei Yeh mit einem Klavierkonzert der Extra-
klasse vor. Alle Interessierte der Klaviermusik sind eingeladen.  
Beginn 20h im Pavillon der Musikschule

Save the Date: Samstag 30.09. „Schnuppertag“
Um unsere Unterrichtsangebot praktisch nahe zu bringen sind 
alle Interessierten jedes Alters an diesem Samstagvormittag
in die Musikschule eingeladen.
Es können alle Instrumente ausprobiert werden. Unsere Lehr-
kräfte, die Verwaltung und die Schulleitung stehen Ihnen für
alle Fragen zur Verfügung.


